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Ansprache des Niedersäclsisdren Ministers des Innern
Ricl-rard Lehners anlaßlich der Verabschiedung von

Ltd. Ministerialrat Prof. Dr. Dr. Nittinger am 29. Oktober 1971

Lieber Herr Professor Nittingerl
Meine Damen, meine Herrenl

§fir haben uns hier zusammengefunden, um einen hodrverdienten Beamten uflseres
Landes zu verabsdrieden. Mit Professor Nittinger tritt ein Mann in den Ruhestand,
der 20 Jahre lang die Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersadrsens geprägt
hat. Mit Recht ist deshalb auf dem eindrud<svollen Treffen der Niedersäd'rsisd'ren
Vermessungs- und Katasterverwaltung am vergangenen Freitag im Kuppelsaal der
Stadthalle gesagt worden, daß eine Ära zu Ende geht. Der langen Reihe der ehrenden
lü7orte, die zu Ihrem [obe, Herr Professor Nittinger, in den letzten Tagen gesprodren
wurden, darf ich daher heute in diesem Kreise den Dank und die Anerkennung der
L,andesregierung hinzufügen.

1934 wurder Sie in den Dienst der Preußisdren Katasterverwaltung berufen und 1935
zun:, Katasterdirektor ernannti 1936 wurde Ihnen die Leitung des Katasteramts Sieg-
burg übertragen. Nad-r Ihrer'Iätigkeit als wissensdraftlicher Assistent beim Geodä-
tisdren Institut der Universität Bonn in den Jahren 1935 und 1936 wurden Sie Dezer-
nent bei der Regierung in Köln. Von hier aus habilitierten Sie sidr 1939 an der Uni-
versität in Bonn, def Sie heute nodr eng verbunden sind und die Ihnen anläßlidt
ihrer 15O-Jahr-Feier die §7ürde eines Doktors der Ingenieurwissensdraften ehren-
halber verliehen hat. Im gleidren Jahr übemahmen Sie die Leitung des Neumessungs-
amtes §Tolfenbüttel, das alle vermessungs- und katastertectrnisdren, kartographisdren
und planerisdren Arbeiten für den Aufbau der Reidrswerke Salzgitter auszuführen
hatte. Sie wurden damit Chef der damals größten Dienststelle der Preußisdren Kata-
sterverwaltung. Nadr Kriegsende im Jahre 1948 übernahmen Sie zunädrst die Lei-
tung der Topographischen Abteilung des Niedersädrsisdren Landesvermessungsam-
tes und wurden stellvertretender Leiter dieses Amtes.

Bereits 1949 wurden Sie dann in das Innenministerium berufen, dem Se seitdem
ununterbrodren angehört haben. Seit diesem Jahr leiten Sie unsere Katasterverwal-
tung.

Lieber Herr Professor Nittinger, das Land dankt Ihnen vor allem den Auf- und
Ausbau se'iner Vermessungs- und Katasterverwaltung. Sie entwicl<elten moderne Ver-
messungs-, Redren- und Kartenherstellungsmethoden, die zum festen Bestandteil der
vermessungs- und Katasterbehörden geworden sind. Mit besonderer Energie förder-
ten Sie die umstellung von vermessungs- und Katasterangelegenheiten aul die elek-
tronisdre Datenverarbeitung. In diesem Punkt ist Niedersadrsen dank lhrem §flirken
sowohl in der Entwid<lung einer umfassenden Konzeption als auch in der praktisdren
Verwirklidrung weiter fortgesdritten als andere Bundesländer. An den Arbeiten für
das Gesetz über die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster vom g. 1 I . I 961
und die Berufsordnung der Ofientlidr bestellten Vermessungsingenieure vom 2g. 12.
1965 waren Sie maßgeblidr beteiligt.
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Ihr besonderes Anliegen war es, in Ausbildung und l,ehre den Nadrwudrs zu fördern.

So übernahmen Sie lgS0 den Lehrauftrag ftir die Fädrer Crundstüd<svermessung

und behördlidres Vermessungswesen an der Tedrnisdren Universität Hannover und

wurden 1955 zum Honorarprofessor ernannt. Als ordentlid'res Mitglied der Deut-

sdren C,eodätisdren Komission arbeiteten Sie vor allem in Ausbildungsfragen eng

mit ihren Kollegen an den Universifäten zusammen.

Dern Oberprüfungsamt für die höheren tedrnisd,en Verwaltungsbgamtel gehören

Sie seit desien Grtindung im latu:e 1947 als Mitglied und seit 1963 als stellvertreten-

der Vorsitzender der Abteilung Vermessungswesen an.

Uber den Bereidr des landes Niedersadrsen hinaus haben Sie, lieber Herr Professor

Nittinger, in Ihrer Eigensdraft als Vorsitzender der Arbeitsgemeinsdlaft der Ver'
r.rroigrr..*altung der L'änder seit 1961 maßgeblidr zur Einheitlidrkeit im Vermes-

,.rng.*ä.n und zui einheitlidlen Gestaltung der topographisd'ren Kartenwerke in

der Bundesrepublik beigetragen;

Ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwid<lungshilfe ist gerade in diesen Tagen b_e'

sonders [ewtirdigt worden. Sie haben die Bundesrepublik in .Fragen der Entwid<-

lungshiHä ftr die Landes- und Katasteryefm€ssung beraten und ware4 als Gutadrter

für Projekte der Entwiddungshilfe in Zentralamerika und im fernen osten tätig.

Leitende Fadrleute der Entwiddungsländer verdanken Ihnen die Einfti[rrung in die

Organisation und die Methoden einer modernen Landes- und Katastervefinessung;

IhiRuf als hervorragender Vertreter der Deutsdren Vermessungs' und Kataster-

verwaltung ist über die Grenzen Niedersadrsens und der Bundesrepublik hinaus in

weite Teilä der §flelt gedrungen. Der Herr Bundespräsident hat im vergangenen Jahr
Ihre Verdienste mit der Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes gewürdigt.

Mit Ablauf dieses Monats, Herr Professor Nittinger, treten Sie nun in den wohlver'
dienten Ruhestand. Damit vedäßt uns eine Persönlidrkeit von Rang, die wir alle ver'
missen werden. Sie haben die Tugenden des preußisdren Beamten mit der Liebens-

würdigkeit und dem Charme des Rheinländers in geradezu idealer §7_eise gepaart.

Es waideshalb immer ein Vergnügen, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Dafür mödrte

idr Ihnen audr ganz persönlidr hlrzlidr danken. Idr weiß, daß Sre der §Tissensdraft

und der Entwicllungihilfe nodr nidrt verloren gehen. Für Ihre weitere Tätigkeit in

diesen Bereid.ren wünsdre idr Ihnen daher viel Glüd< und Erfolg. Tragen Sie audr

weiterhin dazu bei, das Ansehen der deutsdren Vermessungs- und Katasterverwal'

tung in der §7elt zu stärken.

Ihrem Nadilolger, Herrn Ministerialrat Dr. Konstanzer, wünsdre idl, daß es ihm

gelingen mögef das §Tirken Professor Nittingers erfolgreidr fortzusetzen.

104



Entwiddungstendenzen im Bereic} der Niedersädrsisdren
Vermessungs- und Katasterverwaltung *)

von Ltd. Ministerialrat Prof. Dr. Dr. Nittinger, Nieders. Ministerium des Innern

Zumletzten Male habe idr die Ehre, auf Einladung des Festaussdrusses anläßlidr des
Treffens der Niedersädrsisd,en Vermessungs- und Katasterverwaltung, ein Referat
halten zu dürfen. Es hätte nahe gelegen, einen uberblid< über den Aufbau unserer
verwaltung von 1945 bis heute zu geben. Davon habe id, aber abgesehen, weil viele
von Ihnen dann merken werden, daß sie die cesdridrte über den Aufbau unserer
Verwaltung sdron oft vernommen haben. Es kommt nodr hinzu, daß diese große
Aufbauleistung von der jungen Generation als etwas ganz Sel,bswerständli&ei hin-
genommen und nidrt mehr gebührend gewürdigt wird.

Bei unseren früheren Treffen ist sdron mehrmals rühmend erwähnt worden, daß
unsere Zusammenkunft eine Veranstaltung besonderer Art insofern sei, als alle
Angehörigen der Vermessungs- und Katasterverwaltung sicJr aus freien Stüd<en
und auf eigene Kosten einffnden. Der Zusammenhalt und der viel zitierte Familien-
sinn unserer Verwaltung kommen dadurdr sehr stark zum Ausdrud<.

Es ist aber audr eine bekannte Tatsadre, daß es in einer Familie nidrt nur Einklang,
Friede und eitel Freude gibt, sondern audr mal Mißklang und streit. Nadr meinei
Ansidrt waren soldre keignisse in letzter Zeit zu beobadrten. Daher ist die Frage
beredrtigt, woher diese unruhe und die untersdriedlid,en Auffassungen kommen.
Darnit bin idr bei einem der widrtigsten Punkte meines heutigen Referäts angelangt:

1. Zur künftigen Organisation der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Kataster-
verwaltung

Es ist nidrt zu leugnen, daß vom Niedersächsisdren
audr mein. besonderes Anliegen - seit Jahren die
stärl«ere Konzentration der Katasterämter dringend
spredren für diese Auffassung:

a) Die kleinen Amter sind besonders anfällig bei personalabgang und -ausfall und
nur durdr_Versetzungen und Abordnungen aktionsfähig zu halten. Eine größere
Dienststelle kann eher auf längere Zeit hin durdr umäispositionen im äigenen
Betrieb mit Personalsdrwierigkeiten fertig werden und einin besseren Perional.
einsatz gewährleisten

b) Die Ausrüstung der Amter mit moderneren Geräten, die teuer sind und wirt-
sdraftlidr ausgelastet werden müssen, zwingen zu optimalen Gröflen der Kata-
sterämter.

c) ?ie Automation, vor allem die datenverarbeitende Kette von der Messung an
über die Beredrnung, Kartierung bis hin zur Aufstellung und Fortführung"der
Register und Katasterbüdrer, verlangt eine Denststefle] die später über eine

*) !-ortrag beim 8. Trefien der Nieders. Vemessungs- uad Katasterverwaltung arr 22. Oktober lgzl inHannover

Minister des Innern - und es ist
Ansidtt vertreten wird, daß eine
erforderlidr ist. Folgende Gründe
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Datenfernverarbeitungsanlage verfügt. Sdron allein aus Kostengtünden und

wegen der bereitzustellenden Spezialkräfte muß dieser Arbeitsprozeß auf wenige

Einheiten übertragen werden.

d) Das Zeitalter der Postkutsd're liegt hinter uns. Die vollzogene Motorisierung,

die sidr audr im vermessungstedrnisd'ren Außendienst und beim Bürger als nütz-

lidr erwiesen hat sowie diJVerbesserung der öffentlidren Verkehrsmittel redrt'
fertigen größere Amtsbezirke durdraus; die Belange des Außendienstes und der

auskunftsudrenden Bürger werden dadurdr nidrt beeinträdrtigt.

e) Der Trend zur Einridrtung größerer Behördeneinheiten aus Gründen der §üirt-

sdraftlidrkeit ist allgemein zu beobadrten. Es sei nur an die Auflösung kleiner

Amtsgeridrte, an diä Einridrtung größerer Gemeinden, an die Zusammenlegung

von Regierungsbezirken und die evtl. größere Kreiseinheit erinnert.

f) Die Organisation der Vermessrmgs- und Katasterverwaltung soll in den versdrie-

denen instanzen wie Ministerium, Regierungspräsident und Katasteramt gleidl-

mäßig gestaltet werden, und zwar wie folgt:

1. Referat (Ministerium),
Dezernat (Regierung) oder
Abteilung (Katasteramt) für Verrnessungstedrnik,

2. Referat, Dezernat oder Abteilung für Liegensdraftskataster und Verwaltung,

3. Referat, Dezernat oder Abteilung für Bodenordnungsmaßnahmen, wozu

audr die §Tertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstüd<en gehört.

Dese Organisationsform läßt sid'r bei vielen z. Z. nodt bestehenden kleinen

KatasteräÄtern nidrt durdrführen. In der Regel werden die einzelnen Mitarbeiter
mit versdriedenen Aufgaben (Misdrtatigkeit) betraut'

Sdron allein aus Gründen des Personalmangels muß es mehr und mehr zu einer

Spezialisierung im Arbeitsablauf kommen.

Bei einer klaren Organisationsform wird audr eine Dienstpostenbewertung mOglidr

sein. Die Amter könnten im höheren Dienst nrrindestens mit den Dienstposten A 15

ausgestatt€t werden. Audr für den gehobenen und mittleren Denst und die dazu ver-

gleidrbaren Angestellten wären durdr die Leitung von Abteilungen od'er Gruppen

besondere Aufstiegsmöglidrkeiten gegeben.

Mit der Erörterung über die Einridrtung von größeren Katasterämtern ist im Nieders.

Ministerium des innern sdrcn vor Jahren begonnen worden. Aufbauend auf den

Vorstellungen für die Gebietsreform, ist eine Gesamtkonzeption für die Vermes-

sungs- urrdkatasterverwaltung untersudrt worden. Durdr Anderungen irn politisdren

Seräia und durdr eine neue Konzeption im Vollzug der Gebietsreform - Zurld,d<'

stellung d'er Kreisreform - sind andere Verhältnisse eingetreten.

Eine große Lösung für die Zusammenlegung der Katasterämter ist sdron allein aus

Kostägründer r.2. nidrt durdrftihrbar. §trreiter muß eine Entsdreidung über die im

Raum siehende Frage der Eingliederung der Sonderbehörden in die Kreisverwaltung

abgewartet werdenlEs wäre aber eine große FehlentsdreidunSr wenn beider jetzigen

Kräiseinteilung die Eingliederung der Sonderbehörden angeordnet würde.
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Damit wäre z. B. für die Katasterämter die Chance zu größeren Einheiten für eine
Iängere Zeit verspielt.

Z. Z. besteht im Nieders. Ministerium des Innern die Auffassung, nur in soldren
Fällen, in denen wegen der Unterbringung, Personalsituation oder Investitionen
unter Abwägung aller Gesidrtspunkte Entsd'reidungen getrofien werden müssen, eine
Zusammenlegung von Katasterämtern zu prüfen und ggf. durdrzuführen. So,können
in Einz.elfällen große Katasterämter gesdraffen werden, die zugleidr als Musterdienst-
stellen für eine eventuelle spätere große Lösung dienen können.

Aber sdron allein die wenigen Fälle, bei denen z. Z. Möglidrkeiten zur Konzentration
gegeben warenr haben einen Sturm der Entrüstung entfadrt. Selbst bei der Auflösung
von zwei Außenstellen, die seit einem Jahrzehnt sdron feststand, wurde der Nieders.
Minister des Innern mit mindestens 15 Eingaben bedadrt. §7oher kommt nun dieses
große Katasterbewußtsein der Kommunalverwaltungen, der Abgeordneten von
Bund und Land und audr der Parteien? Idr will diese Frage klar beantworten: Nadl
meiner Ansidrt wird dieser Protest zu einem gewissen Teil in unseren eigenen Reihen
erhoben, in unserer Familie - die hier heute zusammengekommen und sid'r in diesem
Punkte nidrt einig ist. Nun, es mag an mangelnden Informationenr an dem Behar-
rungsvermögen und an der Furdrt vor Veränderung persönlidret Verhältnisse liegen,
daß die Pläne des Nieders. Ministeriums des Innern ein so wenig positives Edro
gefunden haben.

Es wird mir nun vielfadt vorgehalten, idr sollte bei der Planung und Zusamrnenlegung
der Ämter zunäd'rst einmal mit den Betroffenen spredren, damit auf jeden Fall die
sozialen Belange zuerst berüd<sid-rtigt werden. So wird z. B .auf die Zusammen-
legung der Regierungsbezirke hingewiesen, wobei klare Zielvorstellung€n unter
Berüdcsidrtigung eines Sozialplanes bestehen. Hierzu muß idr aber sagen, bei der
angestrebten Zusammenlegung der Katasterämter liegen andere Verhältnisse vor.
§7ie soeben ausgeführt, sollten keine Großaktionen gestartet, sondern in einigen
konkreten Fällen Musterämter gesdraffen werden, weldre die Gebietsreform nidrt
präjudizieren. Durch die Beteiligung der Regierungspräsidenten war hierfür erst
einmal zu erkunden, weld-re Katasterämter aus dem vorher angegebenen Grunde
z. Z. überhaupt zusammengelegt werden können. Erst wenn die Zusammenlegung
von Amtern in eine entsdreidende Phase tritt, hätte es Sinn gehabt, dann im einzelnen
die sozialen verhältnisse der Bediensteten zu prüfen. Man sollte dodr aud'r einmal
einsehen, daß es sidr bei der Zusammenlegung von Katasterämtern um eine ganz
andere Dimension handelt, als bei der Zusammenlegung von Regierungsbezirken.
Es kann durdraus sein, daß bei der Ämterzusammenlegung der 

-Dienstort 
20 bis

30 km von dem §Tohnhaus, das der Angehörige eines Katasteramts erridrtet hat,
entfernt ist. Es sollte audr einmal daran gedadrt werden, daß zunädrst die meisten
Katasterämter Außenstellen bleiben und aus ftnanziellen Gründen eine Verlagerung
zum Hauptam.t nur allmählidr und meist erst nadr Jahren möglidr ist.

Es werden von den Angeh<higen der Verrnessungs- und Katasterverwaltung audr
fadrlidr_e Gründe gegen die Einridrtung von größCren Katasterämtern vorge6radrt.
so wird z. B. darauf hingewiesen, daß sidr die Nadrwudrslage - vor allem u.l t l.-
lingen - bei der Existenz von kleineren Ämtern günstiger gestalte, der Außendienst
durdr_die- kürzeren §7ege Zeit spare und der Bürger bei E-rteilung von Auskünften
vorteilhafter bedient werden könne. Dese Einwände sind durd.r mäine vorausgegan-
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genen Ausführungen sdron entkräftet worden. Hierzu sei aber nodr bemerkt, daß

äudr festgestellt worden ist, daß Kräfte des höheren und gehobenen_Dienstes nadr

einem zJntraleren Ort streben. Durdr die zahlreidren Aufstiegsmäglidlkeiten sind

die Kräfte des mittleren Dienstes auf die Dauer audr nidrt in kleineren Orten zu

halten. Bezüglidr der §7ege, die im Außendienst zurüd<gelegt werden müssen, sollte

nidtt immer äer Standpunkt vertfeten werden, daß für die Bewältigung einer Stred<e

von 50 km 2 Stunden erforderlid'r seien. Durdr die Einführung der Automation im

Budrkataster können ftir die Benutzung des Liegensdraftskatasters durdr den Bürger

andere Vereinfad, ungen gesdraffen werden.

Es wäre mir sehr daran gelegen, wenn für diesen gesamten Umstrukturierungsprozeß
mehr Verständnis gezeigt würde und nidrt von vonherein aus unseren eigenen Reihen

politisdre Gremien, Abgeordnete und dergl. in Bewegung gesetzt werden. IdT kann

nur nodr einmal betonen, wenn eine Zusammenlegung von Ämtern sprudrreif wer-
den sollte, dann werden die Personalvertretungen zur redrten Zeit beteili$ und die

sozialen Belange werden soweit wie mäglidr berüd<sidrtigt.

Entspredrende Gesprädre sind mit dem Hauptpersonatrat des Innenministeriums

sdron geführt worden.

Zu diesem Thema habe idr die große Bitte, daß von unserer Seite eine einheitlidre
Auffassung erarbeitet und vertreten wird und nidrt dienstlidre Gründe vorgesd'roben

werden, hinter denen evtl. persönlidre Interessen stehen.

2. Zur Eingliederung der Katasterämter in die Kreisverwaltung

In diesem Zusamrnenhang muß aber audr über eine Frage offen diskutiert werden,
über die in unseren Kreisen eine einheitlidre Auffassung nidtt immer vertreten wird.
Es ist die viel zitierte Eingliederung der Katasterämter in die Kreisebene. Es gibt hier
und da persönlidre Ansid,ten, die für diese kisung sind, weil angenommen wird, daß

dann BäfOrderungen, Höhergruppiefungen und die Ausstattung der Amter reidrer
ausfalle als bei der Landesverwaltung. Dieser Aspekt sollte draußen vor der Tür blei-
ben, weil diese Begründungen keine triftigen Argumente für die Eingliederung in die

Kreisebene sind. Das Gefälle zwisd,en Landesverwaltung und Kommunalverwaltung
wird zwangsläuffg abgebaut werden. Die Gründe, die dafür spredren, daß eine

staatlidre Katastefverwaltung bleibt, habe iö oft genug angegeben. IdT bekenne midr

audr heute nodt dazu aus folgenden Crtinden:

a) Vermessungsaufgaben fallen nun einmal sdtwerpunktmäßig an. Bei der Einglie-

derung in die Kreisebene wird es Vermessungsoasen ufld -wüsten geben. Eine

Verla[erung des Personals von der einen Ebene'auf die andere ist nur unter sehr

groflen Sdrwierigkeiten möglidr.

b) Der Verbund zwisdren Landesvermessung und Kataster ist so eng, daß sidr diese

Zersdrlägung sdron allein aus der Sid'rt der Automation, die zentral bei der Lan-

desvermissung gelenkt werden muß, als unwirtsdraftlidr erweist.

c) Soweit Aufgaben der Landesvermessung durdr die Katasterärnter ausgeführt

werden köniren, sollten diese aus wirtsdraftlidren Erwägungen auf die Ortsstufe
(das Katasteramt) oder die Regierungspräsidenten delegiert werden. Hierbei
sind die Bearbeitung des Kartenwerks 1 :5000 einsdrließlidr der Höhenaufnahme,
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die Uberwadrrmg der Festpunkte Beispiele. Im laufe der Zeit können nodr
andere Arbeiten von der Landesvermessung auf andere Instanzen übertragen
werden.

d) Die Vermessungs- und Katasterverwaltung arbeitet ftir die Steuer, die Redrts-
pflege, die Verteidigung; die Raumordnung und Landesplanung, die städtebau-
lidre Ordnung. Es sind wenig Beziehungen zur Kreisvenvaltung, aber um so mehr
zu den Cemeindeverwaltungen vorhanden. Die im §üreber-Gutadrten angegebe-
nen Beziehungen zwisdren Kreisverwaltung und Katasterverwaltung sind hodr-
gespielt worden. In §Tirkliökeit sind es nur einige Prozente.

Die Entsdreidung darüber, ob die Vermessungs- und Katasterverwaltung in die
Kreisebene eingegliedert wird oder eine staatlidle Verwaltung bleibt, ist eine
politisdre, die abgewartet werden muß.

3. Zur Automation in der Vermessungs- und Katastervetwaltung

Bei der Eingliederung der Katasterämter in die Kreisverwaltung kommt die Auto-
rnation als besonders zu behandelnder Faktor hinzu. Die Vermessungs- und Kataster-
verwaltung hat seit Jahren die Mägli&keiten der EDV genutzt und sidr bemüht, ein
umfassendes Katasterinformationssystem aufzubauen. In mehrjähriger Arbeit und
in Versudten werden die Grundlagen für ein integriertes System erarbeitet, das die in
den Teilbereid'ren ,,geodätisdre Beredrnungen und großmaßstäbige Kartenherstel-
lung" sdron erzielte Automation mit der Führung der Katasterbüdrer verknüpfen
uns so eine komplexe Ltisung a.ller Arbeiten über die EDV.Anlage ermöglid,en soll.

Ein so umfangreidrer Programmkomplex läßt sidr nur auf Großredrenanlage mit
entspredrenden internen und externen Speidrern verwirklidren.

Nach Umrüstung des Redrenzentrum des Nieders. L,andesverwaltungsamtes im Früh-
jahr 1970 auf eine Großanlage (3. Generation) und der Einridrtung eines externen
Großraumspeidrers mit direktem Zugrifr stehen die Programmierungsarbeiten für
die Katasterfortführung vor dem Absdrltrß. Vom 1. 1. 1gZ2 an wird die konven-
tionelle Katasterbudilührmg auf die EDV nadr einem Zehnjahresplan in allen Re-
gienrngsbezirken um.gestellt. Dieser Terrnin kann eingehalten werden, wenn die
dafür entspredrenden Geräte für die Datenerfassung zur verfügung stehen. Die
neue Arbeitstedrnik zwingt vor allem,zum direkten, engen und reibun§slosen slredr-
selspiel zwisdten den Katasterämtern und der Land,esvermessung.

Der Einsatz der EDV-Anlage gehört zu einem der widrtigsten punkte für die innere
Reform der vermessungs- und Katasterverwaltung. Hierbei spielt nidrt, wie immer
behauptet wird, nur die interne und vertikale Integration innerhalb äer Vermes-
sungs' und Katasterverwaltung eine Rolle, sondern es kommt audr auf die Zusam-
menarbeit mit dem Grundbudr, dem Grundbesitzkataster bei der Finanzverwaltung,
der Flurbereinigungsbehörde, anderen Landes- und. Bundesbehörden und vor aleä
den Kommunalverwaltungen, d. h. auf die horizontale Integration an.

Die Beziehungen zwisdren dem Liegensdraftskataster und den anderen verwal-
tungszweigen sind von untersdrieötlidrer Iritensität und reidren von sfändiger §[edr-
selbeziehung auf gesetzlidrer Grundlage (Grundbuch) bis zur einfadren Kataster-
benutzung.
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Hervorzuheben ist aber, daß das Uegensdraftskataster die Basis für ein Grund'
stüd<sinformationssystem bildet, an dem andere Bereidre anknüpfen müssen. Ein
soldres System sollte, wie hier und da erörtert, nidrt als ,,komplexe Grundstüd<s-

datenbank" eingeridrtet werden, sondern aus klar deftnierten und abgegrenzten
Einheiten bestehen. Der modulare Aufbau ist hier der ridrtige §7eg. Jedes Modul
soll von der'Verwaltung eingeridrtet, fortgeführt und audr erweitert werden, die
dafür zuständig ist und die ihre Arbeiten übersdnuen kann. Die Art der Verknüp-
fung der Module ridr,tet sidr nadr dem Grad der Zusammenarbeit und kann von
gemeinsd'raftlidr verwalteten Dateien über direkten Zugnlf mit Datenfernverarbei-
tung bis zum periodisdren Datenaustausdr reidren.

Als Beispiel für die neue Zusanunenarbeit zweier Verwaltungszweige, die durdr die
Automation veranlaßt wird, seien die Kataster- und die Grundbudrverwaltung ge-

nannt, bei denen von jeher starke Berührungspunkte gegeben waren. Hierbei istjede
Verwaltung für die Daten zusfändig, die originär bei ihr anfallen. Im Liegensdrafts-
kataster werden nur nodr Realangaben, im Grundbudr nur nodr Redrtsangaben ge-

führt. Jeder Doppelnadrweis muß unterbleiben.

Nur aus der Integration beider Dateien kann ein vollständiges Liegensdraftskataster
bzw. Grundbudr erzeugt werden. Alle anderen Verwaltungsbereidre können hier'
mit verbunden werden, die ihre eigenen fadrspeziffsdren Module selbst aufbauen
und fortführen sollen. So wird durdr die Aufnahme besonilerer Verknüpfungsmerk'
male audr der kommunale Bereidr (Bau und Planung) mit dem Cesamtsystem ver-
bunden.

Der Bundesjustizminister hat mit der L'änderjustizministerkonferenz für die Auto-
mation des Grundbudrs eine Sadrkommission gegründet. An dieser Arbeit wirkt die
Sadrkomimission Liegensdraftskataster der Arbeitsgemeinsdraft der Vermessungsver-
waltungen mit. Beide Sadrkom,missionen haben ein Sollkonzept erarbeitet. Jetzt
wird mit der Feinanalyse begonnen.

In jüngster Zeit sind audr Gesprädre mit dem Bundesffnanzminister hinsid-rtlich der
Intqpation des Grundbesitzkatasters der Finanzverwaltung mit dem Liegensdtafts-
kataster angelaufen.

In allen Verwaltungen und Komrnissionen besteht Einvernehmen darüber, daß die

Verwaltungsbezirksgrenzen der beteiligten Verwaltungen ded<ungsgleidr sein müs-

sen bzw. kleinere Einheiten einer Verwaltung voll in einer größeren Einheit einer
anderen Verwaltung aufgehen.

Die auf Bundesebene angelaufene Entwidclung darf nidrt durdr Einzelmaßnahmen
der Länder gestört werden. D. h. audr bei der Frage der Eingliederung der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung in die Kreisebene sind diese Entwiddungen gebüh-

rend zu berüd<sidrti,gen.

4. Zw Personalsituation in der Vermessungs' und Katasterverwaltung

Zur Personalsituation möd'rte idr einige Bemerkungen madren. Im allgemeinen sieht

sie nidrt gut aus. Es darf z. Z. angenommen werden, daß die starken Abgänge,im

höheren Dienst in den Jahren 1g7l-lfi'5 durdr Nadrwudrskräfte ersetzt werden

können. Nadr meiner Ansid'rt wird die Personallage im höheren Denst nidrt kritisd,

werden, weil durdr den zweiten Bildungsweg, der erleidrtert worden ist, und die
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Durdrlässigkeit der Laufbahnen genügend Nadlwud'rsl«äfte nadr oben streben wer-

den. Bei d'i.ron Prinzip ist die Hauptsadre, daß Filter eingebaut werden, die die

Auswahl guter Kräfte gLwährleisten. Dagegen sieht es beim gehobenen,Dienst kata'

strophal ius. Dieser ,,,ird bei starken Abgängen in den Jahren 1972 bis 1978 aul

rd. Ol o/o eines Sollbestandes von 1971 zurüd<fallen. Alle Maßnahmen, die zur Ge'

winnung des Nadrwud'rses für den gehobenen Dienst getroffen worden sind, haben

leider wenig Erfolg gehabt. Einige Gründe dafür will idr nennen,

a) Der Besoldungsrüd<stand im öffentlidren Dienst in den ersten Berufsjahren ver-

anlaßt junge Ingenieure in die §/irtsdraft zu gehen.

b) Andere Verwaltungen mädten z. T. Angebote, die mit dem Tarif- und Besol-

dungsredrt kaum im Einklang stehen.

c) Viele Ingenieure und Beamte streben danadr, Berufssdrullehrer, Gewerbe-

studienrat zu werden oder an der Technisdren Universität im Vermessungs-

wesen \veiter zu studieren.

d) Der Vorbereitungsdienst mit Unterhaltszusdrüssen sdtred<t ebenso ab wie die

Laufbahnprüfung.

e) §7enn nidrt eine Besoldung nadr A 1 1 oder eine Vergütung nadr IV a nadr kurzer

Zeit garantiert ist, kann für den öffentlidren Dienst kein Ingenieur mehr gewon'

nen werden.

Es hat keinen Zwe&, über die Nadrwudrssorgen zu klagen, sondern man muß aud.r

Moglidrkeiten zur Behebung ffnden'

Als Lösung sdilage idr z. T. radikale Maßnahmen vor, die nur durdr die Zwangs-

situation, in der wir uns beffnden, zu erklären sind.

a) Verzidrt auf grundsätzliche Einstellung von Ingenieuren in den Vorbereitungs-
dienst, stattdessen Einstellung als Angestellte in die Verg.-Gruppen IV b, IV a

BAT, mit der Mtiglichkeit der späteren übernahme in das Beamtenverhältnis,
wenn dies in die vergleidrbare Besoldungsgruppe A 11 gesetzlidr ermöglidrtwird.

b) Ubernahme des gehobenen vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes als

Laufbahn besonderer Faüridrrung ohne Vorbereitungsdienst und Laufbahn-
prüfung. Dafür sollte eine vierjährige Angestelltenzeit mit Unterweisung einge-

führt werden.

c) Einstellung von Bewerbern als Angestellte und spätere Ubernahme als andere
Bewerber nadr § 75 NLVO.

d) Zulassung von Beamten des mittleren Denstes zum Aufstieg in den gehobenen
Dienst bis etwa 20 0/o des Bestandes des gehobenen Dienstes. Hierbei könnte
Selbststudium nadr einem aufgestellten Plan, Abnahme einer Vorprüfung durdr
den Prüfungsausschuß ,gehobener Dienst" unter Beteiligung der Dozenten der
Ingenieurakademien stattft nden.

e) Aufstieg von Beamten des gehobenen Dienstes in den höheren Dienst bei etwa
5 o/o der Stellen.

0 Herausgabe eines Informationsblattes über die attraktiven Aufgaben der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung zur Verbesserung ihres Images.
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g) Einrichtung von Großkatasterämtern, bei denen die Behördenleiter mehr als

bisher Lenkungs- und Leitungsfunktionen wahrnehmen können und eine Dele-
gation von Aufgaben auf Abteilungs- und Gruppenleiter stattffnden kann.

h) Volle Aussdröpfung der konr,menden Bundesverordnung auf die Abweidrung von
den Obergrenzen für bestimmte Funktionsgruppen (einsdrl. Außendienst).

i) Es ist zu prüfen, ob eine Erweiterung der Kapazifät der Vermessungsabteilung in
der Fadrhod'rsdrule Oldenbsrg ztr Lösung des Problems beiträgt.

k) Veränderung des Unteridrtsstoffes an den Faü,hodrsdru,len mit Hinblid< auf die
Hauptbedarfsträger.

I) Regelmäßiger Besuch der Fadrhodrschule durdr Vertreter des Nieders. Innen-
ministeriums und Bespredrung mit den Studierenden der 4. urid 5. Semester.

Bei diesen personellen Sdrwierigkeiten, die z. T. darauf zurüd<zuführen sind, daß
Beamte und Angestellte besdräftigt werden, stellt sidl die Frage, ob die Einführung
eines einheitlidren öffentlidren Dienstredrtes günstigere Voraussetzungen für eine
bessere Personalsituation sdrafft.

§7ie sieht es nun im mittleren Dienst aus? Audr hier haben wir sehr große Sorgen.
Von der grof3en Anzahl von Lehrlingen, die wir im letzten Jahrzehnt ausgebildet
haben, rd. 300 pro Jahr, sind nur 40 o/o in der Vermessungs- und Katasterverwaltung
geblieben. Es muß hier einmal erwähnt werden, daß die Vermessungs- und Kataster-
verwaltung insofern Ausbildungsstätte für die Kommunalverwaltungen - vor allem
die Planungsbehörden - gewesen ist, weil diese leider keine Lehrlinge ausbilden,
aber die Vermessungsted'rniker für ihre Tätigkeit gut verwenden können. Allerdings
sind audr viele Vermessungstedrniker zur Fadrhodrsdrule übergewedmelt, um von
dort aus die §7ege für ihre spätere Tätigkeit zu wählen, die für den gehobenen Dienst
sdron besdrrieben worden sind.

Der Personalplanung, Personalinitiative und Personalbearbeitung muß daher für die
Funktionsfähigkeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung die größte Aufmerk-
samkeit gesdrenkt werden. Das ist die widrtigste Aufgabe, die in der nädrsten Zeit
auf d,ie Vermessungs- und Katasterverwaltung zukommt. Irgendeine Säumigkeit auf
diesem Gebiet kann für die Zukunft zu bösen Folgen fähren. Daher bin id'r der Mei-
nung, daß diese drei Gebiete an einer Stelle bearbeitet werden sollten.

6. Sdrlußbetradrtungen

In der Niedersädrsisdren Landesverwaltung wird der Begriff Einheit der Verwaltung
sehr in den Vordeigrund gestellt. Ich habe sdron oft genug darauf hingewiesen, daß

dieser audr für das Vermessungswesen selbst Gültigkeit hat. Es ist zu hoffen, daß im
Rahmen der Neuorganisation des landesverwaltungsamtes zur Konzentration der
Aufgaben auf dem Gebiet des Vermessungsw€sens endlidr etwas gesdrieftrt.

Die Ausbildung und Fortbildung des Personals ist seit Jahren stark gefördert worden.
Es mriß aber nodr mehr dafür getan werden, um für die kommenden neuen Aufgaben
gerüstet zu sein. Es ist aber zu beadrten, daß der Heterogenität der Auszubildenden
eine Anzahl von Ausbildern gegenübersteht, die vielleidrt selbst nodr ausgebildet
werden müssen. Dann könnän sie sidr audr besser gegenüber den evd. auftretenden
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Aggressionen des Nadrwudrdes wappnen. Zur Fortbildung haben audr die ange-
sehenen Nadrridrten der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltungen bei-
getragen.

Im l,andtag hat die Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltung immer ein gutes
Ansehen genossen. Leider ist fästzustellen, daß z. T. wenig Verständnis bei einzälnen
Landesministerien für die Arbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltrmg vorhan-
den war. Hier könnte durdr Offentlidrkeitsarbeit, die bereits begonnen worden ist,
auf die Tätigkeit unserer Verwalrung hingewiesen werden.

Eine gute Zusammenarbeit besteht seit 20 Jahren mit der Tedrnisdren Universität
Hannover. Durdr mandre gemeinsame Entwid<lungsarbeit konnte das Fundament für
eine wirtsdraftlidrere Gestaltung vieler fubeitgebiete gelegt werden. Hierbei hat sidr
die Beurlaubung von Beamten der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltung
an die Hodrsdrule bis jetzt für beide Teile als sehr förderlidr erwiesen.

Hier treten in letzter Zert bei dem Rüdctritt der beurlaubten Beamten in die Ver-
waltung Sdrwierigkeiten auf, da diese Bediensteten bei der Hodrsdrule eine bessere
Besoldung erhalten haben. Das §Tarten in der Verwaltung auf eine höhere Besoldung
wird dann nidrt gern hingenomrnen. Audr die Ausgestaltung der Sdrlußübungen im
Hinblid< auf ihre praktisdre Verwendung dürfte einmalig in der Bundesrepublik sein.
Einen großen Beitrag hat gerade die Niedersädrsisdre Vermessungs- und Kataster-
verwaltung zur Einheitlidrkeit des Vermessungswesens im Rahmen der Arbeits-
gemeinsdraft der Vermessungsverwaltungen dadurdr geleistet, daß die umfangreidre
Gesdräftsführung seit 10 Jahren übernommen worden ist. In Zukunft wird nadi dem
Besdrluß der Arbeitsgemeinsdraft der Verrnessungsverwaltungen die Gesdräftsstelle
in Niedersadrsen verbleiben.

Audr die tedrnisdre Entwid<lungshilfe ist gerade von Niedersadrsen aus sehr stark
gefördert worden. Bei dieser Arbeit konnten wir selbst sehr viel für unsere eigene
Verwaltung lernen. Mit einem gewissen Neid haben wir mandrmal gesehen, *"ldr.
modernen Geräte diesen Ländern sdron zur verfügung stehen. Aber nodr eine Beob-
adrtung war in den Entwiddungsländern widrtig. Das vermessungswesen wurde
dortals Grundlage politisd'rer Entsdreidungen fürsehr bedeutungsvoll gehalten. Idr
bin der Ansidrt, daß diese Bedeutung des vermessungswesens in Deutsdrland etwas
in Vergessenheit geraten ist.

Meine Damen, meine Herren, heute habe idr im Rahmen dieser veranstaltung zum
letzten Male zu Ihnen gesprodren. Idr habe dies vielleid'rt zu oft getan. Es wirdiid.rer
interessant sein, wenn Sie künftig audr einmal einen anderen Kollegen an dieser Stelle
hören werden.

Darf idr midr bei Ihnen für die stete unterstützung, die idr durdr Ihre fleißige und
.aufopfernde Tätigkeit_erfahren habe,.bedanken? Cerade in den Aufbaujah-ren ist
sehr viel geleistet worden. Das ist vielleid'rt heute sdron vergessen. §7ir stehen nun
aber auJ_tedrnisdrem, organisatorisdrem und personellem tebiet vor einer ganz
großen §7ende.

um_diese Aufgaben bewältigen zu können, ist es notwendig, daß alle Angehörigen
der vermessungs- und Katasterverwaltung zusammenhalten]idr hoffe, dai die häu-
tige Veranstaltung ein Beitrag dazu ist.
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Iö gebe zu, da{! es mir sdrwer fällt, aus meiner Tätigkeit zu sdteiden. Es ist vielleidtt
aber audr gut, wenn die Verantwortung nunmehr auf eine andere Ceneration über-
geht, die vielleidrt andere Vorstellungen hat als meine, die idr versudrt habe, für die
Tttkunf t zu entwid<eln.

Erfahrungen bei einem Katasterproiekt in Zentralamerika

Von Vermessungsrat Dpl.-Ing. §flolf'Eridr von Daack,
Nieders. Ministerium des Innern

Vorbemerkung

Der Staat Nicaragua

Netzaufbau, Kartenwerke

Ziel des Projektes

Bildflug und Aerotriangulation

Eigentümerermittlung

Neuherstellung der Katasterkarten

Stadtvermessung

§üreitere Bearbeitung

Zusam,m€närbeit der Staaten innerhalb des Projektes

Zusarnmenarbeit mit den US-Amerikanern

Gesetze, Verordnungen, Ridrtlinien

Ausbildung

Anforderungen an den Entwiddungshelfer

Sdilußbetradrtung

1. Vorbemerkung

Enrwiddungshilfe - ein Begriff, der bei uns zum großen Teil von redrt negativ_en

Vorstellunien begleitet wird. Man denkt hierbei an Millionenbeträge, die von der

BRD geleisiet, in ägendweldre imaginären Kassen einiger weniger Potentaten aus der

sog. öritten §trelt fließen. Diese Gelder, so mutmaßt der Steuerzahler, werden nur

seiten für Zwed<e verwandt, die den Bedürfnissen dieser Länder zur Entwi'{r:lung

ihrer §fl'irtsdraft gereidren. Im Gegenteil: die ftnanzielle Hilfe kommt eventuell gar

militärisdren Opeiationen zugute, äie dazu dienen, das eigene Volk zu unterdrüd<en

oder nadrbarli&re Handel tiÄia entsdreiden zu können. Sollte man da nidrt - und
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der Sdrluß liegt jetzt nah - die Entwiddungshilfe einstellen und mit den dadurdr
freigewordenen Geldern die anstehenden Probleme im eigenen l,ande lösen?

Es kann nidrt der Sinn des folgenden Beitrages sein, eine Antwort auf diese Frage

zu ffnden. Zunädrst einmal ist dieser Komplex sehr vielgestaltig und umfangreidr,
denkt man nur an die versdriedenen Formen der Enrwi&lungshilfe, die z. B. in tedr-

nisdrer, ftnanzieller oder personeller Unterstützung bestehen kann. Außerdem ist
jeder Fall wieder anders gestaltet, wobei die Partnersdraftsleistung des Entwid<'
lungslandes das Gelingen eines Projektes im besonderen Maße beeinflußt.

Seit Mitte der sedrziger Jahre lauft im Rahmen der Entwid<lungshilfe der Bundes-

republik Deutsdrland ein Projekt zur Einridrtung und Fortführung eines Vermes-
sungs- und Katasterwerkes in den Ländern Zentralamerikas. Innerhalb dieses Vor-
habens war idr 1968 für ein halbes Jahr in Nicaragua fätig. Venn idr im Folgenden
meine Erfahrungen sdrildere, so mööte idr versudrerr, die Voraussetzungen und
Mögtridrkeiten beim Aufbau des Katasters aufzuzeigen, sowie die tedrnisdren und
orginisatorisdren Sdrwierigkeiten etwas zu beleudrten; vielleidrt tragen meine Sdril-
derungen aber audl dazu bei, die oben angesdrnittenen Probleme erwas differen-
zierter zu sehen.

2. Der Staat Nicaragua

Nicaragua mit einer Flädre von t 50 0O0 kms zählt zu den Staaten Zentralamerikas
und erstred<t sidr zwisd,en l1o-1 30 nördlidrer Breite und 83o-87o westlidter
Länge. Von Columbus auf seiner vierten Reise im Jahre 1502 entded<t, wurde Nica-
ragua in der Folgezeit eine spanisdre Kolonie, bis es im 19. Jahrhundert seine Unab'
hängigkeit erlangte.

Etwa 70-80 0/o der 2-3 Millionen Einwohner arbeiten in der l:ndwirtsdnft.
Nicaragua ist also ein Agrarstaat. Kaffee und Baumwo,lle sind die Hauptexportgüter,
daneben werden nodr Zud<errohr, Bohnen, Reis und Tabak geerntet. Aber audr der
Viehwirtsdraft wird große Aufmerksamkeit gesdrenkt. Zudem verfügt man über ein
beträdrdidres Maß an Nutz- und Edelhölzern; die reidren Vorkom,men an Cold,
Silber, Kupfer, Blei und Eisen harren zum großen Teil nodr ihrer Gewinnung. Der
Fisdrfang ded<t hauptsädrli& den Inlandsbedarf, wobei der Nicaragua- und der
Managua'See am ergiebigsten sein dürften. Managua heißt audr die Hauptstadt des

Landes mit etwa 300 000 Einwohnern.

Nahezu die Hälfte des Landes besteht aus großen Ebenen, die - nahezu unersdrtros-
sen - auf der atlantisdren Seite mit .tropisdren Urwäldern, Kiefernwaldungen,
Grasfluren und Brad<wasserseen beded<t sind. Den östlidren Ebenen sdrließen sidr
bewaldete Hügel,länder und zerklüftete Gebirgszüge an, Ausläufer der im nördlidren
Teil des Landes liegenden Gebirgskette mit Höhen bis zu 1 800 m. In der südwestlidren
Tieflandzone liegen die frudrtbaren A&ergebiete; hier leben audr 60 o/o der BevöI.
kerung.

Eine Besdrreibung Nicaraguas - und sei sie audr nodr so kurz - wäre nur unvoll-
ständig, würde man zwei Dinge unerwähnt lassen, das Klima und die Vulkane. Von
letztgenannten ragen allein in der Nicaragua-Senke zwanzig an der Zahl in langer
Reihe empor. Den Ausbrudr einer dieser Vutrkane konnte idr aus nädrster Nähe mit-
edeben, ein wohl einzigartiges Natursdrauspiel.
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Abbildung 1 Karte von Nicaragua
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Abbildung 2 Ausbrudr des Vulkans Cerro Negro

Das Klima Nicaraguas kann man als tropisdr bezeidtnen. Dem Europäer madren
Jahresdurdrsd'rnittstemperaturen von 28o c in den Niederungen und relative Feudr-
ten von 86 o/o besonders zu sdraffen. Anfänglidr können diese umstände den Taten.
durst - und nidrt nur diesen - sdron beeinflussen. Mit den Produkten der beiden
landeseigenen Brauereien täßt sidr jedodr im gewissen umfange audr dieses Problem
etwas freundlidter gestalten.

3. Netzaufbau, Kartenwerke

In den Jahren nadr dem 2. §[eltkrieg begann man unter Leitung der us-Amerikaner,
rlen gesamten Kontinent von Alaska bis Feuerland zu triangulieren- Das Netz -ähnlidr dem unsrigen - wurde über Zentralpunkt, orientierung, Basismessung,
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Lapalce-Punkte etc. aufgebaut. Für die Netzverdidrtung wandte man fast aussdr,ließ-

lidr das Verfahren der Triangulation an; (in Nicaragua gibt es 3 Basisvergrößerungs'
netze). Das derart gewonnene Netz 1.-3.0 wurde vermarkt (Stein- bzw Zement-
pfeiler mit Platte und Bronzemarke; in der Regel keine Hodrpunkte), gemessen und
in §tlashington bzw. Panama geredrnet und ausgeglichen.

Nicaragua verfügt über ein Netz von trigonometrisdr bestimmten Höfreripunkten,
deren Hö*renwerte auf cm angegeben sind. De Vermarkung besteht in aller Regel

aus Pfeilern, auf deren Oberseite sidr eine Bronzemarke beftndet. Entlang asphaltier-
ter Straßen und Eisenbahnsffed<en hat man Nivellements meist für ingenieurgeod'ä-
tisdre Zwed<e gelegt. Zwei Pegel an der atlantisdren Seite sind durdr Nivellements

§fild N 3) verbunden; die Verbindung zum Pegel an der paziftsdren Küste soll erst

nodr gesdraffen werden.

Die Grundkarte Nicaraguas hat den Maßstab 1 :50 000, UTM-System mit 60 breiten
Meridianstreifen. Die ted'rnisdren Daten ihrer photogrammetrisdren Entstehung sind'

Befliegung im Bildmaßstab I 
' 
64 000

Verwendung der trigonometrisdren Punkte 1.-3.0 als terrestrisd're Paßpunkte,

Bestimmung zusätzlidrer terrestrisdrer Paßpunkte durdr Vorwärtsabsdrnitt,

Aerotrianguation an A 7/§fild und C 8/Zeiß Geräten in Panama,

Auswertung an Multiplex/Zeiß und Kelsh-Plotter/Kelsh-USA.

Aus diesem topographisd,en Kartenwerk ist eine Karte im Maßstab 1 ,250 000 abge'

leitet worden. Außerdem liegen Karten - zutL Teil sind nur einige wenige Blätter

hergestellt - in den Maßstäben I : 100 000 und 1 
' 
200 000 vor. Eine llbersidrtskarte

von Nicaragua im Maßstab I :500 000 sowie die §Teltkarte 1 : 1 Mio sdrließen die

Reihe der amtlidren Kartenwerke.

Die größten Städte verfügen zudem noch über photogrammetrisdr entwid<elte
Stadtkarten im Maßstab 1 : 10 000 (Bildmaßstab 1 :20 0O0, Aerotriangulation von

Fall zu Fall, Auswertung an Kelsh'Geräten).

Die Aufgaben im Bereidr der Ingenieurgeodäsie umfassen meistens das Trassieren

von Verkehrswegen, wobei in örtlidren Systemen gearbeitet wird.

4. Ziel des Proiektes

AIs man 1964 mitden Arbeiten am Katasterprojekt begann, sollte das Kataster

1. Grundlage einer geredrten Besteuerung des Grund und Bodens sein,

2. einen einwandfreien Eigentumsnadrweis sdraffen,

3. geeignete Planungsunterlagen liefern können,

4. statistisdre Angaben bereithalten.

Die Aufstellung zeigt, daß es sidr hierbei um Forderungen handelt, die an ein Mehr-

zwed<kataster [estel-lt*e.den. Freilidr sind die Zielsetzungen nidltimm-er im gleit-en

Maße zu beträben; auf die vielseitige Verwendbarkeit eines soldren §Terkes sollte

jedodr a priori geadttet werden, so daß sidr ein Mehrzwed< daraus organisdr ent-

widceln laßt.
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Die Sd'rwerpunkte in diesem Projekt werden allerdings redrt untersdriedliö gesetzt.
Für die Regierung ist in erster Unie die Besteuerung des Grund und Bodens widrtig.
Nicaragua, ein Agrarstaat wie alle seine Nadrbarländer, verspridrt sidr von den Steu-
ern große Einkünfte, wobei allerdings abzuwarten bleibt, in wieweit sidr die redt
beträdrtlidren Anleihen der US-Amerikaner amortisieren. Von diesen Absidrten
kann natürlidr eine zahlenmäßig dünne Sdridrt von Groß-Grundbesitzern nidrt be-
geistert sein. Für sie steht mehr die Konsolidierung ihres Eigentums im Vordergrund.
De1 großen Masse aber teilt man über Rundfunk mit, daß jeder Kulturstaat über
Karten verfügen müsse und daß denen, die mit dieser Aufgabe betraut seien, freund-
lidr Auskunft gegeben werden möge.

5. Bildfug und Aerotriangutation

Die vermessungstedrnisdre Aufgabe sollte auf photogrammetrisdrem §flege gelöst
werden. Hierzu stellte man zunädrst in allen Ländern Zentralamerikas Stereoplani-
graphen C 8 der Firma Carl Zeiß, Oberkodren, auf. El Salvador erhielt zudem einen
Orthoprojektor GZ I derselben Firma, Guatemala eine EDV Zuse 23 und einen
Graphomaten. Der photogrammetrisd,e Gerätepark wurde in der Folgezeit nodr
kompletiert; so verfügt Nicaragua heute über einen weiteren Stereoplanigraphen,
über einen Orthoprojektor und ein Zeiß-Entzerrungsgerät SEG V. 1968 ist ferner
eine IBM-Anlage 360/30 installiert worden. Das [,and selbst teilte man in mehrere
Znnen ein, wobei mit der Zone l, die sidr von Chinandega bis Driamba erstred<t
(Abb. 1), begonnen werden sollte. Das vorhandene Nerz 1. bis 3.0. war im Hinblid<
auf die Aerotriangulation mehr oder weniger systematisdr zu einem Punktabstand
von etwa 15 km verdidrtet und signalisiert worden. (Von 70 signalisierten Punkten
waren ca. 40 neu zu bestimmen.) Die Bestimmung der Paßpunkte erfolgte mit Hilfe
von Polygonzügen und Vorwärtsabsdrnitten. Zur Vinkel- und Stred<enmessung
verwendete man Theodolite T 2 der Firma §7ild bzw. Elektrotapes DM ZO der
Cubic Corporation (San Diego/Californien; Trägerwelle : 3 cnr). Im März 1968
beflog eine amerikanisdre Firma die Zone I in den Bildmaflstäben 1 :20 O00 und
1 : 30 000. Nadrdem 90 0/o aller signalisierten Punkte identiffziert werden konnte,
begann die Aerotriangulation an beiden Stereoplanigraphen; die Redrnung und
Ausgleidrung der Verknüpfungspunkte wurde auf der 223 in Guatemala vorgenom-
men (Verfahren Roelofs).

Bei kritisdrer §7ürdigung dieses ersten Arbeitsabsdrnittes wäre zu bemerken, daß
der Bildflug sehr sdrledrt ausgeführt war. Unregelmaßlge L.ängs- und Querüber-
ded<ung, Lüd<en im Bildverband oder Aufnahmen, die zu TO 0/o §Tolken zeigen,
wirken sid, nidrt nur nadrteilig auf die Aerotriangulation aus, sondern belasten audr
alle Folgearbeiten. Eine gut ausgebildete Flugzeugbesatzung, die notwendigen Navi-
gationsgeräte sowie ein Auftrag, der alle Bedingungen bis in das Detail regelt, hät-
ten sid'rerlidr bessere Voraussetzungen für einwandfreies Bildmaterial gesdraffen.
Gutes Bildflugwetter ist allerdings audr in Nicaragua nidrt oft anzutreffen. Hohe
Temperaturen erwed<en im regengewohnten Miueleuropäer leidrt vorstellungen
von wolkenlosem Himmel und eitel Sonnensöein. In tropisdren Regionen jedodr
führt die starke Luftfeud,tigkeit sdrnell zur §Tolkenbildung; ein umstand, dlr siclr
besonders bei Bildflügen in kleinen Bildmaßstäben nadrteilig auswirkt. Die klima-
tisdren Gegebenheiten beeinflussen aber nidrt nur die Befliegungen, sondern audr die
barometrisdre Höhenmessung. Diese Methode kann sidr nur während der Trod<en-

119



heit bewähren, da in der Regenperiode die Drud<änderungen sehr groß sind und
die Luftverhältnisse sidr sdrnell ändern. - §7'eitere Sd,wierigkeiten zeigten sidr

zunädrst bei der Arbeit an den photogrammetrisdren Geräten. Punkte waren falsdr
oder gar nidrt abgelesen, so daß der Auswertevorgang wiederholt werden mußte.

Ferner nahm die Orientierung der Modelle vielZeit in Ansprudr.

Im Idealfall hätte man Blöd<e von 20 x 30 km bilden können. Für die Aerotriangula-
tion wäre ein Verfahren mit unabhängigen Modellen zu wählen und ein Programm
zu benutzen, das audr die räumlidre Ausgleidrung gestattet.(Bei dem Verfahren nadr
Roelofs wird nur der Lage nadr ausgeglidren; die Höhen werden nadr einer empi-
risdren Methode bestimmt.) Blod<ausgleidrungen in diesem Rahmen, sofern. man

keine interative Lösung wählt, setzen allerdings Ieistungsfähige Computer voraus;
die IBM-Anlage 360/30 reicht für derartige Rechenoperationen in der Regel niüt
aus- Zur Herstellung von Orthophotos oder Entzerrungen sind in den Modell- bzw.
Bilded<en Paßpunkte zu messen. Hierbei ist die genaue Abgrenzung der Gebiete
entsprechend den Geländeverhältnissen möglidrst sd-ron im voraus zu treffen. \(ei-
terhin ist die Messung und Beredrnung einiger Punkte für Fortführungszwed<e von
besonderer Bedeutung. Das Problem, in welchem Abstand diese Punkte zu bestim-
men sind, ob man sie vor dem Bldflug signalisiert oder nadr dem Bildflug gut sicl,t-

bare Gegenstände auswählt, müßte von Fall zu Fall entsdrieden werden. Hierfür is1

sidrerlidr die Siedlungsstruktur im allgemeinen und die Nutzung im besonderen aus-

sdrlaggebend; aber audr der Arbeitsaufwand darf nidrt unberüd<sidrtigt bleiben,
denkt man an die Signalisierung eines größeren Gebietes und die damit verbundene
Itr[artung der Signale. Allein die §7ahl des Signalisierungsmaterials ist sdron redrt
problematisdr: Streifen und Platten sind ein sehr willkommener Beitrag, um die
eigene Hütte auszubessern und zu verschönern.

6. Eigentümerermittlung

Die Bilder im Bildmaßstab 1,20000 vergrößerte man auf 1,10000; sie bildeten
die Grundlage für die Eigentumsermittlung im landlidren Raum. Da idr besonders

mit letztgenannten Arbeiten - oder genauer: mit der Organisation dieser Arbeiten

- befaßt war, möd'rte idr die dabei auftretenden Probleme etwas eingehender sd,il-
dern. Die Eigentums- und Eigentümerermittlung in den ländlidren Gebieten vollzog
sich in zwei Sdrritten. Gemeinsam mit dem Eigentümer oder dem Verwalter beging
der Delineador (so hieß der Außendienstler, der diese Aufgaben wahrnahm) die

Grenzen des Eigentums und trug sie sowie eine vorläuftge Flurstüd<snummer mit
einem Rapidographen in das vergrößerte Luftbild ein. (Kleine Grundstüd<e, die nur
ungenau im Luftbild zu erfassen sind, waren aufzumessen.) Neben diesem ,,bild-
lidien" wurde ein ,,budrmäßiger" Nadrweis geführt' In einem Karteiblatt sammelte

man Angaben über das Eigentum, den Eigentümer und für das Register. Die Ver-
bindung-zum Luftbild war durdr die Nummer der Vergroßerung und die Flurstüd<s-

numrner hergestellt.

Die Sdrwierigkeiten bäi diesen Ermittlungen lagen zunädrst einmal in der Interpre-
tation des tuftbildes. Seinen Standpunkt auszumadren und sidr zu orientieren, die

dargestellten Dinge in der Natur zu identiffzieren, stellte den Delineador oft vor
grole Probleme. Lesonders zu erwähnen sind die strukturarmen Flädren, wobei das

Luftbild nahezu keine Anhaltspunkte bietet. So wurden in §Taldgebieten entlang
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der Eigentumsgrenzen Bussolenzüge, deren Anfangs- und Endpunkte luftsidrtbar sein
mußten, gemessen, kartiert und in die Vergrößerung eingepaßt. §Tidersprüdrlidre
Auffassungen über den Grenzverlauf traten redrt selten auf. Dies mag durdr den
Umstand begründet sein, daß der Eigentümer in Nicaragua gesetzlidr verpflidrtet ist,
sein landwirts&aftlidr genutztes Eigentum einzuzäunen. Herrsdrten dennodr einmal
untersdliedlidle Vorstellungen, so stellte man den Grenzverlauf gestridrelt mit dem
Hinweis ,,lindero litidrio" (zweifelhafte Grenze) dar. Idr habe es nur einmal erlebt,
daß zwei Nadrbarn dasselbe Grundstticft jeder für sidr beansprudrten; auf meine
Rüd<frage hin erklärte einer der beiden, daß.,,es möglidr sei, daß er sidr geirrt habe" :

hierbei handelte es sidr um eine mit Urwald bestandene FläcITe von 10 hal

Die Angaben zum ,,Bestandsblatt" - vom Verwalter oder Eigentümer gegeben -waren weitgehend vertrauenswürdig. In einer Niedersdrrift, die der Delineador
fertigte, hatten sie zudem ihre Aussagen zu besfätigen. Traf man den Eigentümer
nidrt an, so bestand die Mögli&keit, ihn sdrriftlidr zu benadrridrtigen und die Unter-
sdrrift nad'rträglidr einzuholen. Ein schriftlidrer Eigentumsnadrweis war allerdings
nur in wenigen Fällen zu erhalten. Dabei waren folgende Situationen zu unterstel,len:

1. Der Besitzer hat auf Grund einer escritura (eine Art Kaufvertrag) ein Grundstüd<
erworben. Jede escritura wird mit einer Registernummer versehen, die audr im
registro publico vermerkt ist. (Deses registro publico kann mit einem Hypo-
thekenbudr verglid,en werden, da nur im Fall des An- oder Verkäufs von Immo-
bilien fortgeführt wird.)
Besitzt jemand fi.ir sein Grundsttid< eine escritura, so wird unterstellt, daß er auch
Eigentümer ist.

2. Der Besitzer ist Inhaber eines titel sublitorio. Dies kann im registro publico ver-' merkt sein, es ist aber audr möglidr, daß dieser Titel ohne Eintragung unter Hin-
zuziehung zweier Zeuger, vor dem Anwalt erworben ist. Der Titel kann, muß
aber nidrt das Eigentum nadrweisen.

3. Der Besitzer verfügt über keinen Nadrweis. Das Eigentum ist zunädmt fraglidr.

Dieser juristisdr wenig befriedigende Zustand sollte Anlaß sein, ein einheitlidres
Grundbudrredrt zu sdraffen. Zunädrst galt es jedodr, die verificacion durdrzuführen,
d. h. ubereinstimmung zu schaffen zwisdren dem registro publico und dem, was die
Ortlic}keit ergeben hatte. Ein überaus schwieriges Unterfangen, wenn die Eintragun-
gen im Register nur besd-rreibender Art sind.

Die Eigentümerermittlung im städtiscfien Bereidr vollzog sid, ahnlidr. Für die Grenz-
darstellung benutzte man allerdings Vergrößerungen I :100o (mb : 5000). Beson-
ders problematisdr zeigte sidr audr hier das ridrtige Interpretieren der Luftbilder.
Der Prozeß des umdenkens von der seitenansidrt, wie siC sidr dem Betradrtenden
darstellt, zur Aufsidrt, wie sie das Luftbild bietet, bereitete dem Delineador zunädrst
vielfadr _Sdrwierigkeiten. Außerdem wurden die Begriffe ,,Eigentum,, und ,,Besitz,,
in ihrer Bedeutung nicht immer sdrarf getrennt.

7. Neuherstellung der Katasterkarten

Die folgenden Arbeiten dienten speziell der Herstellung der Katasterkarten. Aus
dem Bildmaßstab 1 :30 000 wurden am orthoprojekto; im ,,off-line"-verfahren
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Ordrophotos - am SEG V Entzerrungen - im Maßstab 1 :10000 gewonnen. Als

nädrstän Sduitt zeidrnete man unter Verwendung der Ergebnisse der Eigentümer-

ermittlung das Orthophoto bzw. die Entzerrung hodr. Zusammen mit den Flur'
stüd<snurimern und dir Besdriftung entstand die Katasterkarte. Eine andere Mög'
lidrkeit hätte darin bestehen körmen, Kopien von den Filmentzerrungen bzw. Ortho-
photos zu fertigen, den Grenzverlauf, die Flurstüd<snummern und die Besdrriftung

zv itzen und mit einem aufgerasterten Photo züsammen zu kopieren. Hierbei wäre

allerdings darauf zu adrten, daß der Katasterinhalt nidrt zu überladen ist. Ferner war
der Vorid'rlag gemadrt worden, den Bildflug nur in einem einzigen Maßstab durdr-

zuführen. Siähi man einmal davon ab, daß bei versdriedenem Bildmaterial Eigen-

tümerermittlung und photogrammetrisdre Auswertung unabhängig voneinander be-

trieben werde, kornten, so war der Bildmaßstab 1 :30 000 für die Arbeit am Ortho-
projektor zwingend vorgesdrrieben. Der Orthoprojekto\ U I ist gerätemäßig so

iusgelegt, daß das verhältnis von Bild - 2u fiu5\^rsltemaßstab im Bereid'r von I :2,2
bis I : ä,9 fteget muß. Vergrößerungen I : 10 000 aus dem Bildmaß 1 : 30 fi)O

hingegen ersdrwerten - bedingt durdr die GipfelhOhe - die Interpretation.

Die Fladren der Grundstüd<e wurden mit Hilfe von Planimetern der Firma Ott be-

redrnet; eine Umstellung der Beredrnung auf die IBM-Anlage sollte erfolgen, sobald

die Programme hierfür vorhanden waren.

8. Stadwermessrmg

Der Stadtvermessung liegt ein kombiniertes terrestrisdr-photogrammetrisdres Ver-
fahren zu Grunde, wobei man das Gebiet selbst in Kernzonen (gesdrlossene Bau-

weise mit dauerhaften Gebäuden) und Randzonen einteilte. Am Stadtrand wurden
zunädrst einige Festpunkte bestimmt, von denen aus Haupt- und Nebenpolygonzüge

sowie Messuigslinien den städtisdren Bereidt aufsdrlossen. Hierbei waren durdr den

sdradrbrettartigen Aufbau der Städte Sidrten von mehrefen Kilometern möglidr. Die

Ecken der Häuserblö'd<e wurden auf das Uniennetz gewinkelt, das Blod<innere aus

entzerrten Luftbildern des Bildmaßstabs 1 :5000 eingepaßt. Zusammen mit den Er-

gebnissen der Eigentümerermittlung entstand die Katasterkarte im Maßstab I : 1000.

in den Randzon-en begnügte rnan sid, mit der Bestimmung der Paßpunkte für die

Entzerrung der Luftbilder.

9. Veitere Bearbeitung

Der bis zu diesem Zeitpunkt gesdrilderte Ablauf erhebt weder Ansprudr auf Voll-
ständigkeit, nodr bin idrder Meinung, daß die Arbeit für den Aufbau eines Katasters

hiermä geian sei. Der vermessungitedrnisdle Prozeß sowie die Herstellung der

Katasterfarten mag etwa 30 0/o deJsen ausmadren, was nötig ist, um ein derartiges

Projekt zu vollenäen. Die Frage, weldre Katasterbüdrer anzulegen sind, was sie

beirihalten sollen, wie die tlbeieinstimmung zum Grundbudr zu regeln ist, ob die

Sdrätzungsangabän in den Katasterunteflagen zu fütren sind, um. nur cinige Dinge

zu erwäh-nenfmußte nodr geklärt werden. Mandre Situation ähnelt wohl derjenigen

vor etwa h.rndert Jahren, "'i. 
.* sidr in Deutsdrland ansdlid<te, ein Kataster aufzu-

bauen. Dennodr zeigt sidr ein bedeutender Untersdried' heute stehen dem Fadlmann

die tedrnisd'ren Erruingensdraften unseres Jahrhunderts zur Verfügung. Unser Kata-

ster würde sidrerlidr än ,,ande.es Gesidrt" erhalten haben, hätten sdlon damals die
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Meß-, Registrier- und Verarbeitungsmöglidrkeiten unseref Tage bestanden. Trotz-
dem sollten nidrt nur der ,,letzte Sdrrei", sondern ausgereifte, in der Praxis bewährte

Verfahren gewählt werden. Viele tedrnisdre Maßnahmen sind allerdings nur za vet'
stehen, werrn man sie im Zusammenhang mit den speziffsdren Gegebenheiten des

betreffenden landes und seiner Bewohner sieht. Einige Gesidrtspunkte, mit denen

sidr der Berater oder Entwidclungshelfer auseinanderzusetzen hat, mödrte idr nodr
herausstellen.

10. Zusammenarbeit der Staaten Zentralamerikas innerhalb des Proiektes

Um gemeinsame tedrnisdre und wirtsdtaftlidre Aufgaben zu lösen, haben sidr die
Staatän Zentralamerikas durdr versdriedene Organisationen zusammengesdtlossen.

Diese Verbindungen garantieren allerdings nodr keine gute Zusammenarbeit unter-
einander. Auf der Zuse-Anlage in Guatemala, die mehreren Ländern zur Verfügung
stehen sollte, führte man hauptsädrlid'r die eigenen Redrnungen aus. Abgesprodrene
Termine wurden häuftg nicl'rt respektiert, das Planungskonzept dadurdr umgestoßen.

Ahnlidr verhielt es sidr mit der Ausnutzung der photogrammetrisdren Großgeräte
Eine gleidrmäßige Ausrüstung oder aber eine Besdrränkung der Ausrüstung auf

wenige interessierte Staaten häue hier sidreilidr einigen Querelen vorgebeugt.

11. Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern

Fär bestimmte Arbeitsabsdrnitte - z. B. die Bodensdrätzung - zeidrneten die US-
Amerikaner verantwortlidr. Ihr Mitspradreredrt war auf Grund einer redtt beträdrt-
lidren Anleihe nidrt unerheblidr. Dabei kam es versdriedentlidr zu administrativen
und fad,lidreh Sdrwierigkeiten. In den Vereinigten Staaten gibt es keinen Eigen'
tumsnadrweis in unserem Sinne; dies mag erklären, warum die tedrnisd'ren und
juristisdreo Anforderungen an ein Mehrzwed<kataster bei den Amerikanern auf
wenig Verständnis stoßen. Das von ihnen in Costa Rica geprobte Tax-Mapping-
System (örtlidr ermittelte Eigentumsverhältnisse und Grenzen, eingetragen in Foto-
mosaiks, mb - 30 000) wurde dann audr bald eingestellt. Zudem sah man in dem

Ganzen mehr ein Unternehmen, das kurzfristig aufgestellt und hernadr sofort ren-
tabel sein sollte. Die Dinge unter diesem Aspekt zu betradrten, ist sidterlid, einem
Katasterprojekt nidrt immer zuffäglidr. Dennoch hat audr hier eine merkantile Be'
tradrtungsweise ihre Vorteile: sie wirkt sidr besonders auf die wirtsdraftlidren Ge-
sidrtspunkte aus. In den Konferenzen mit den Amerikanern wurde immer wieder
diskutiert, wie ffnanzielle Mittel eingespart und Termine verkürzt werden könnten.
Sidr mit den Vorsdrlägen auseinandersetzen, die'tedrnisdren Mindestforderungen
nicht preiszugeben und seinen Verhandlungspartner zu überzeugen, läßt einen selbst
die Sidrerheit gewinnen, ein optimales Verfahren gewählt zu haben.

12. Gesetze, Verordnungen, Ridrtlinien

Die erste Entwid<lungsstufe des Proiektes umfaßte 3 Phasen:

l. Aufstellen der photogrammetrisdren Geräte und der Zuse 23 in Guatemala,

2. Ausbildung des Personals an diesen Geräten,

3. Vorbereitende Arbeiten (Gesetze, Verordnungen, Ridrtlinien).
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Im Jahre 1967 erließ Nicaragua ein Gesetz über ,,Kataster und Verzeidrnis der
natürlidren Hilfsquellen". Dieses Gesetz ähnelt in vielen Absdrnitten unserem Kata,
stergesetz: Neben Zielsetzung, Zuständigkeit, Aufstellung und l.aufendhaltung regelt
es die Kompetenzen derjenigen Personen, die mit der Ermittlung des Eigentums und
der Eigentümer befaßt sind. Außerdem wird die Exekutive auf Grund des Artikels 27
ermädrtigt, ,,.. . das vorliegende Gesetz zu reglementieren, als audr Dekrete, Be-

sd'rlüsse und Instruktionen zu diktieren, die man für die Anwendung notwendig
häIt." Neben diesen Regelungen auf hödrster Ebene galt es, eine Vielzahl von An-
weisungen oder Ridrtlinien zu entwerfen. Denn je weniger Fadrpersonal zur Verfü-
gung steht, um so eingehender müssen die Tätigkeiten bis in das Detail festgelegt
werden. Hierzu ist es allerdings notwendig, daß man sd'ron über gewisse Erfahrungen
verfügt. Bevor idr mit der' Eigentümerermittlung begann, habe idr den Versudr
unternommen, sdrriftlidre Anweisungen auszuarbeiten. Am Ende meiner Tätigkeit
verfaßte idt erneut Ridrtlinien und mußte feststellen, daß erstere nahezu unbraudrbar
wafen.

Ein weiterer widrtiger Punkt besteht in der Uberwadrung des Arbeitsfortsdritts. Die
Darstellung auf Sted<tafeln oder Ubersidrten und die Registrierung des täglidren
Pensums in Karteien oder Büdrern gewährleisten nidrt nur eine fehlerfreie Absdrät-
zung, sondern geben audr die Möglidrkeit, kritisd're Situationen zu erkennen und
die Mängel zu beheben.

13. Ausbildung

In Zentralamerika - wie wahrsdreinlidr in anderen Entwiddungsländern audr - ist
das Bildungsniveau redrt untersdriedlidr. Einer sehr dünnen Sdlidlt intelligenter
Ingenieure steht eine große Anzahl nid,t ausgebildeter Kräfte gegenüber. Den Typ
des Tedrnikers, wie wir ihn bei uns kennen, gibt es dort nidrt. Das Problem liegt nun
darin, die Fähigsten aus dem Uberangebot fadrfremden Personals auszuviählen und
in den erforderlidren Aufgaben zu unterweisen. Vor Antritt des Außendienstes habe
idt an einem Montag jeder §7odre theoretisdren Unterridlt erteilt, wobei die an-
stehenden Fragen diskutiert und beantwortet wurden. Dies kann natürlid'r nur ein
sd,wädrer Ersatz für eine Ausbildung sein. Hier ersdreint mir die Einrichtung einer
Srhule, gut ausgebildetes Lehrpersonal sowie ein sorgfältig abgestimmter Lehrplan
der bessere §7eg zu sein. (Ähnlidres trifft auf die Operateure an den Geräten zu.)
Derartige Maßnahmen müßten zwed<mäßigerweise sdron lange vor Beginn der
eigentlid'ren Arbeiten eingeleitet sein, um bei Projektanfang auf ausgebildete Kräfte
zurüd<greifen zu können.

14. Anforderungen an den Enrwi*.lungshelfer

Nid'rt minder große Anforderungen werden an den Berater oder Entwiddungshelfer
selbst gestellt. Den Anforderungen immer gered,t werden, heißt die Physis eines
25jährigen und die Erfahrung eines 65jährigen zu besitzen. Fadrlidr muß man mit
den neuesten Erkenntnissen vertraut sein, dabei die Dinge aber nidrt unbesehen
projizieren, sondern die Eigenheiten des Anwendungsbereid'res berüd<sidrtigen.

\üTeitere Erfordernisse sind Verhandlungsgesdrid<, Anpassungsvermögen und Orga-
nisationstalent.
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Fast wödrentlidr fanden Konferenzen statt, an denen neben den Fadrleuten aus

Nicaragua audr die amerikanisdren Berater teilnahmen. Hierbei die Verhandlungs'
partner überzeugen, bedeutet oft riidrt nur, eine fadrlidr fundierte Begründung vor-
zutrage\ sondern audr gesdrid<t zu verhandeln. Außerdem ist es hier ebenfalls von
§7ert, diejenigen Dnge wahrzunehmen, die weder gesprod'ren nodr gesdrrieben
werden, sondern sidr bekanntlidr, zwisdren den Zeilen beftnden. - Für den Entwid<'
lungshelfer ist es zunädrst einmal sdrwierig, sidr auf die Mentalität des Lateinameri-
kaners einzustellen. Er handelt oft gefühlsbetonti seine Entsdreidungen fallen spon-
tan. Ihm widerstrebt jeglidre Sdrematik; er läßt sidr ungern in irgendein System
pressen. Hierin mag audr begründet sein, daß sein Sinn für Organisation wenig aus-

geprägt ist. Dabei liegen besonders Organisationsprobleme in alflen Bereidren vor.

Organisation auf der untersten Elene kann darin bestehen, die Eigentümerermitt'
lung so zu gestalten, daß ein reibungsloser Arbeitsablauf gewährleistet wird. Dabei
liegt audr hier der Teufel im Detail. Es mag eine bittere Feststellung sein, wenn man
erfahren muß, daß z. B. das Fehlen der ridrtigen Tusdre für Rapidographen die Ar'
beiten unr Tage verzögern kann. Organisation auf mittlerer Ebene z. B. ist erforder-
lidr, um die Arbeiten der Eigentümerermittlung, der Stadwermessung, der Sdrätzung
usw. zu koordinieren. Im übrigen ein weites Feld, um die Netzplantedrnik nadr dem
Verfahren des kritisdren §fleges anzuwenden. Letztlidr bedeutet gutes Management
auf hödlster Ebene, Verhandlungen mit allen beteiligten Stellen zu führen, Interes-
sen der einzelnen Berufszweige aufeinander abzustimmen oder aber audr haushalts-
tedrnisdre und personelle Entsdreidungen zu treffen.

Die Landessprad're in Mittelamerika ist Spanisdr; die Konferenzen werden jedodr
vielfadr in englisd'rer Spradre geführt. Sidrerlidr ist es fast müßig, darauf hinzuweisen,
daß man für eine beratende Titigkeit der Landesspradre mädrtig sein sollte. Zu
Beginn meines Aufenthaltes verfügte idr über einen Vortsdratz von etwa 300 Be-
griffen. Deses etwas mäßige Reservoir an Touristenspanisdr wurde in der Folge
nodl dadurdr gesdrmälert, daß i& viele §forte - weil selbst erlernt - falsdr aus-
spradr. So entstanden zu Anfang meiner Arbeiten mandrmal prekäre Situationen,
wobei Arme und Beine das auszudrüd<en hatten, was mir die Zunge zu erklären ver-
sagte. Idr halte deswegen eine vorherige Ausbildung an einer Fremdspradrensdrule
für sehr nützlidr.

15. Sdrlußbetradrtung

Idr hoffe, einen kurzen Einblick in die Arbeiten und Probleme gegeben zu haben.
§7enn id'r einige Punkte für verbesserungsfähig halte, so soll dies keine Kritik an
Planung und Ausführung sein. Mandre Ereignisse sind kaum vorauszusehen und
können den eben erstellten Arbeits-, Zeit- und. Kostenplan zunidrte madren. Zudem
fehlen wohl audr größere Erfahrungen bei internationalen Projekten dieses Aus-
maßes. Immerhin sind mittlerweise 35 000 qkm von Nicaragua aufgenommen wor-
den. \ü7enn diese Flädre audr nidrt in allen Phasen vollständig bearbeitet werden
konnte und mandres Hindernis zu.überwinden war, so ist das Ergebnis als Erfolg zu
werten. Idr glaube, daß Nicaragua in naher Zukunft über ein dauerhaftes und fort-
führungsfähiges Karten- und Budrwerk verfügen wird. An der Einridrtung dieses
§7'erkes haben die deutsdren Berater ihren Anteil. Ihr Beitrag besteht darin. Unter-
lagen für die versdriedensten Vorhaben gesdraffen zu haben, die audr einmal die
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Grundlage für eine zwed<mäßigere Aufteilung des Grund und Bodens sein können.
Eingedenk dieser Uberlegungen halte idr die geleistete Entwid<lungshilfe für geredrt-
fertigt.

Um auf meine einleitenden \?'orte zurüd<zukommen: Entwiddungshilfe, ja, dodr
sollte sie gezielt geleistet werden; d. h. personelle, ted'rnisdre oder ffnanzielle Unter'
stützung in den Fällen, in denen mit großer \7'ahrsdreinlidrkeit abzusehen ist, daß

sidr die Hilfe zum Nutzen des Entwiddungslandes auswirkt.

§/ährend meiner Titigkeit in Nicaragua lernte idr Vermessungs- und Katasterauf-
gaben unter einem ganz anderen Aspekt kennen. Darüber hinaus hatte idr Gelegen'
heit, in sämtlidre anderen Staaten Mittelamerikas (bis auf Panama) zu reisen. Die
Eindrücfte und Erlebnisse, die idr hierbei gesammelt habe, sind nidrt nur sehr inter-
essant, sondern geben audr Einblid<e in die Lebensverhältnisse einer uns fremden
§[elt.

Bericht über den Fortbildungskurs,,Städtebauförderungsgesetz,
Stadterneuerung und Stadtentwiddung"

Von Amtsrat Bodenstein, Nieders. Ministerium des Innern

Das Institut für Städtebau und \Tohnungswesen Mündren der Deutsdren Akademie
für Städtebau und [,andesplanung füürrte in der Zeit vom 4. bis 8. Oktober 1971 ia
Mündren den o. g. Fortbildungskurs durdr. Die Leitung des Fortbildungskurses oblag
Professor Dr. Albers, Mündren. An dem Kurs nahmen etwa 450 Personen teil.

Das angebotene umfangreidre Programm aufeinander abgestimrnter Vorträge mit
hervorragenden Referenten aus §flissensdraft und Praxis bot die Mägidrkeit zu einer
umfassenden Information. Uber die Referate, die für die Arbeit der Vermessungs-

und Katasterbehörden am aufsdrlußreidrsten sind, wird kurz berid'rtet. Den Refe-

raten über die ,,Einführung in das Städtebauförderungsgesetz" und die ,,r§(ertermitt-
lung im Rahmen des S,tädtebauförderungsgesetzes" kommt in diesem Zusammenhang
die größte Bedeutung zu.

RegDir. §flalter, Bundesministerium für Städtebau und §Tohnungswesen, ging bei der

Einftihrung in das Städtebauförderungsgesetz zunädrst auf das Fatum des Gesetzes

ein. Vom ersten Ansatz bis zum Inkrafttreten des Gesetzes sind fast 10 Jahre ver-
gangen. Der parteipolitisdre Streit um dieses Gesetz ist in der Endphase versdtärft
tnoä.rr. Vor dem Hintergrund der parteipolitisdren Frontstellung ist die gern- als

,,Jahrhundertgesetz" oder-,,Magna Charta des Städtebaus" apostroPhierte Kodiffka-
tion audr letitli& zu beurteilen. Im Vordergrund steht die Frage, \7ie stellt sidr

unsere Gesellsdraftsordnung zum privaten Eigentum an Grund und Boden? Dieses

Thema ist von soldr eminenter Bedeutung, daß es nidrt eine Domäne der Experten

bleiben kann. Die parteipolitisdle Konfrontation war insofern positiv, als dadurdr

die städtebaulidre Situation und dieses Cesetz in das Bewußtsein der Offentlidrkeit
gerüd<t worden sind. Der vortragende wies darauf hin, daß es in den letzten 20 Jah-
ien vorrangig um den §fiederaufbau ging. Nadrdem nun einige Chancen ,,verbaut"
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worden sind, geht es um den Städtebaul RegRir. \fatter begriindgte,- warum das

f"rJ"rU""g.se"tz nidrt ausreidrt, und eiläuterte die Vorteile des Städtebauförde-

rungsgeseties. Es geht vor allem um die drei Kernfrag_en: Bodenredrt, Eigentums-

;;;tsiä. und FinJnzierung. Der Grund-und Boden muß redrtzeitig o*_g.t des Be-

ä"rf, ,u angemessenen Präsen zur Verfügung stehen. Das war mit Hilfe des Bun'

d.rb",rg"r.äes nidrt zu erreidren. Das BBäuG beantwortet nidrt die Frage, wie die

n"ui"itila* zu realisieren sind. Die Gemeinden müssen horrende Vorleistungen.er-

lG.ä, bevor die private Initiative einsetzt. Mit dem Instrumentarium, das nadr dem

StadiebaufOrderungsgesetz eingesetzt werden kann, ist das o. g. Zielzu erreidren.

Die ideologisdre Diskussion über das städtebauförderungsgesetzr sp-eziell über das

[od.i.igdtum, hat sadrlidre Gesidrtspunkte _weitgehend in den Hintergrund ge'

d;ä.g,. i4it a"i Verwirklidrung der sorialen Bindung en_tsprädre man, dem verfas-

sungiredrtlidren Postulat. Das Eodeneigentum hat neben der Individualfunktion eine

Sozialfunktion.

Es geht daher nidrt an, alle Gewinne zu privatisieren und alle- Verluste.zu sozialisie'

..rr] D"h., sieht das 3fidtebaufOrdergngsgesetz vor, daß die Eigentümer bei der

Oui**tit rung von Sanierungs- und ent*,id.lungr.aßnahmen keinen ftnanziellen

Sd.raden e.lei.l.n - aber 
"uÄ 

k.in. ungeredrtfertigten Gewinne erzielen. Den Ge-

..ina." fehlt das Geld für infrastruktuielle Maßnahmen, die für ein lebensfähiges

örtlidres Gemeinwesen erforderlidr sind. Es muß daher zu einer geredlten vertei-

lung der Kosten kommen; der Bund wird sidr an der Finanzierung beteiligen.

Zur Grundkonzeption des Städtebauförderungsgesetzes führte der Vortragende aus,

daß das Gesetz nur in den förmlidr festgelegtin Sanierungs' und Entwid<lungsgebie-

i." üj"*."aet werden kann. § 1 Abs. 2 enthält die Deftnition der Sanierun$ (alte

Bausub-stanz durdr neue ersetzen oder Modernisierung von Gebäuden); der Begriff

,,städtebaulidre Mißstände" wird in § 3 Abs. 2 und 3 efläutert. Die Deffnition der

tä*i*tu"gr.aßnahmen ergibt sidr aus § 1 Abs. 3, die qualitativen Merkmale jedodr

aus s f+ Aüs. 2. Nadr s + siid ,,Vorbereitende Untersudrungen" vor der förmlidren

f..tLgurrg eines Sanierungsgebietes durdrzuführen. Der Sozialplan ist eine Redrts-

ftgu., äie-e, im bisherigen-Bäuredrt nidrt gab. Der Sozialplan muß_ständig_d_ynami-

,ä.t *..d.n; er ist so iin edrtes Bindeglied zwisdren der Offentlidrkeit und der Ge-

meinde. In bestimmten Fällen kann ein Härteausgleidr nadr § 85 gewährt werden.

Die Untersdreidung zwisdren Ordnungs- und Baumaßnahmen ist u. a. wegen der

Finanzierung ron Bädeutung. In § 12 sinä die Ordnungs- und_Baumaßnatrmen katalo-

gisiert wordän. Im Grundsatz ist die Durdrführung von Ordnungsmaßnahmen Auf-

labe der Gemeinde, während die Durdrftihrung der Baumaßnahmen den Eigentümer

[be.lassen bleibt (s 13). Das bedeutet, daß die Gemeinde die Ordnungsmaßnahmen
(§ 4l) und die Eigentümer die Baumaßnahmen zu ftnanzieren haben.

Die bodenredrtlidre Konzeption ergibt sidr aus den §§ 15 bis 25. § 15 enthält einen

Katalog genehmigungspflidrtiger Vorhaben und Reirtsvorgänge, die_uns teilweise

".rs 
deä EBauG b;ka;;t sind (ss 14 ff ., tg und 51 BBauG). Neu ist die Preiskontrolle

nadr § 23. §fertsteigerungen, die nidrt auf zulässige Aufwendungen des Eigentümers

zurüd<geführt werdin können, werden nidrt berüd<sidrtigt. Der Grrtadrteraussdruß
hat aufAntrag Gutadrten über die Grundstüd<swerte zu erstatten. An der eminenten

Bedeutung des S Za können Art, Umfang und Auswirkung der Aufgabe des Gut-
adrteraussdrusses gemessen werden.
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Zur Besdrleunigung einer Sanierung tragen bei

l. ein erleidrtertes Vorkaufsredrt, das keine Satzung voraussetzt und zugunsten
eines Sanierungsträgers ausgeübt werden kann (§ 17), und

2. ein erleidrtertes Enteignungsverfahren, das sidr u. a. dadurdr auszeidrnet, daß die
Entsdreidung auf Antrag vorab nur über die Redrtsänderung getrofien wird,
während die Höhe der Entsdrlidigung später festzulegen ist (s 22). Es kann nidrt
nur in Geld oder Land - wie in den ss 99 und 100 BBauG vorgesehen, sondern
bedeutend flexibler - in den Formen, wie sie im Abs. 3 des § 22 genannt worden
sind, entsdrädigt werden. (Bis auf die sonstigen dinglidren Redrte und die
Immobilienfondsanteile sind diese Eigentumsformen bereits in s 59 Abs. 4 BBauG
vorgesehen.)

Das gemeindlid're Grunderwerbsredrt ist - wie der Sozialplan - 6in neues Redrts-
institut. Der Vortragende bezeiclnete es als ,,preislidr limitiertes Vorkaufsredrt". Die
Vorsdriften des § 23 sind hierbei anzuwenden. Als Entgelt ist der vom Gutadrter-
ausschuß ermittelte §üert des Grundstüd<s festzusetzen. Die verfahrensredrtlidren
vorsdrriften des § l8lassen vermuten, daß die Durdrsetzung dieses Grunderwerbs-
rechts im Einzelfall zu Komplikationen führen kann. Der Eigentümer hat im übrigen
einen Ansprudr auf Abwendung nadr Abs. 3.

Nadr der bodenpolitisdren Konzeption des Gesetzes dürfen durdr die Sanierung
keine Gewinne entstehen. Bisher sind die Bodenwertsteigerungen doppelt bezahli
worden, einmal durdr die Finanzierung der Infrastruktur und sdrließlidr durdr die
Preise der benötigten Grundstüd<e, die auf Grund der infrastrukturellen Maßnah-
men gestiegen sind. Das Gesetz sieht daher vor, daß die sanierungsbedingten §fert-
steigerungen, die auf den Einsatz erheblid-rer öffentlidrer Mittel zurüd<zuführen sind,
wieder der Allgemeinheit zufließen. Die Vorschriften des § 4l über Ausgleidrs-
beträge, des § 23 über die Bemessung von Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistungen
sowie des § 15 über genehmigungspflidrtige Vorhaben und Redrtsvorgänge sollen das
sidrerstellen. Schließlidr ist nodr auf die Regelung des § 48 zu verweisen, nadr der ein
€twa erzielter Ubersdruß auf die Eigenttimer der im Sanierungsgebiet gelegenen
Grundstüd<e zu verteilen ist.

Das private Eigentum soll erhalten bleiben. Die nadr Anrufung des Vermittlungs-
aussdrusses erzielte Einigung, wie sie sidr im § 25 ausdrüd<t, sieht die Privatisierung
in einer bestimmten Rangfolge vor.

Das Cesetz bietet für die Finanzierung der Sanierung ein ausgewogenes System an.
Es stehen zur Verfügung die Ausgleidrsbeträge, die Differenzbeträge zwisdren Ent-
s&iädigungsleistung und Veräußerungsbetrag bei der Privatisierung sowie öffentlidre
Mittel.

Für Entwid<lungsmaßnahmen gelten grundsätzlidr die Sanierungsregelungen. Die
Besonderheiten im Entwiddungsbereidr sind im Dritten Teil des Gesetzes behandelt
worden.

Die Belange der Land- und Forstwirtsdraft sind im Vierten Teil und in § 57 Abs. 4
berüd<sidrtigt worden.

Der Referent wies am Sdrluß seines Vortrages darauf hin, daß es nidrt Aufgabe des
Gesetzgebers gewesen ist zu sagen, wie die neuzugestaltende Stadt auszusehen hat.
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Verbindlidre Leitbilder gibt es nidrt und kann es audr nid'rt gebet Dle Gemeinde

ist nadr § 9 Abs. I verpflid'rtet, die beabsidrtigte Neugestaltung mit den Eigentümern,

Mietern, Pädrtern .rnä anderen Nutzungsberedrtigten zu. erörtern. Es soll zu einer

De.ok 
"tirierung 

der Planung kommen.-Dazu ist eine frühzeitige umfassende Infor'
mation der Beteiligten erforderlidr.

§Tertermittlung im Rahmen des Städtebauförderungsgesetzes

Uber dieses Thema, das für alle, die mit §Tertermittlung befaßt sind, außerordentlidt

"rcuai 
ist, referieite MinRat §lressel vom Bundesministerium für Städtebau und

ri(ohnungswesen. Er gliederte den Gesamtkomplex Bewertung in

a) nidrtsteuerlidre Bewertung, weldre die Ermittlung des Verkehrswertes zum Ge-

genstand hat, sowie die j nadr dem gestellten Thema nidrt zu behandelnden -
folgenden Teilbereidre,

b) steuerlidre Bewertung, die im Prinzip audr auf den verkehrswert (§ 9 BewG -
gemeiner §rert -) ab-stellt, der sidr ;ädodr wegen der Stidrtagsbew€rtung und de1

f,4assenbewe.tungsverfahrens von dem Verkehrswert, wie er in der nidltsteuer-r

lidren Bewertung ermittelt wird, abhebt,

c) landwirtsdraftlidre Bewertung, weldre die Ermittlung des Ertragswertes zur Auf-

gabe hat.

Der Referent stellte klar heraus, daß das Städtebauförderungsgesetz entspredrend

unserer marktwirtsdraftlidr orientierten Gesellsdraft am marktwirtsdraftlidren Prin-

zip festgehalten hat. Er ging dann auf die nichtsteuedidre Bewertung ein und bedau-

e.t., d"Iß der Entwurf dir nadr § 91 Nrn. 1 und 2 Städtebauförderungsgesetz zu er-

lassenden Redrtsverordnung nodl nidrt den Stand erreidrt hat, der,es ermöglidrt,

sdron Deftnitives über die Crundsätze auszusagen. In § 91 Nrn. 1 und 2 ist die Bun-

desregierung ermädrtigt worden, mit Zustimmung des Bundesrates Vorsdrriften zu

erlassärr, *,.11dr. die Änwendung gleidter Grundsätze bei der Ermittlung des Ver-

kehrswertes anordnen, aber keinerlei Einflußnahme auf die \Tertbildung zulassen.

Nadr den bisherigen Ubedegungen ist vorgesehen, die in dieser Redrtsverordnung

zu ffeffenden Regelungen aud'r in die derzeitigen rVertermittlungsvorsdrriften ein-

zuarbeiten. Dabei sollin zugleidr die inzwisdren gesammelten Erfahrungen berüd<-

sidrtigt werden. Es zeidrnet sidt hierbei sdron ab, daß die dominierende Stellung des

Vergleidrswertverfahrens verst'ärkt werden soll. Die Gutadrteraussdrüsse sollen
künftig frei entsdreiden können, weldres §Tertermittlungsverfahren (Vergleidrs-,

Ertrags- oder Sad'rwerwerfahren) oder weldre Kombination von Verfahren im
Einzelfall anzuwenden ist. Das gibt Raum für die Anwendung eines Vergleidrswert-
verfahrens, bei dem der Vergleidr nidrt unmittelbar zum Verkehrswert führt (wegen
fehlender, voll vergleidrbarer §/erte), so daß in Zukunft vergleidrende Feststellun-
gen in jedem Zusammenhang (vor allem zur Ergänzung des Ertrags- oder Sadrwert-
verfahrens) zugelassen sein würden.

Als neuralgisdren Punkt in der Verkehrswertdeffnition bezeidrnete MinRat §Tessel

die Bestimmung über die durdr ungewöhnlidre oder persönlidre Verhältnisse beein-
flußten Kaufpreise wegen der an diesen Tatbestand geknüpften Folgen. In die zu er-
lassende Redrtsverordnung soll daher ein'Katalog möglid'rer Beeinflussungsfälle auf-
genommen werdEn. Hier ist anzumerken, daß Niedersadrsen in § 12 der Verordnung
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über die Bildung von Gutadrteraussdrüssen pp. vom 29. 12. 1960 (Nds. GVBI.
S. 293) bereits soldre Fälle katalogisiert hat.

Nadr Auffassung des Referenten gilt der Grundsatz der Unverbindlidrkeit (§ 142
BBauG) audr für das StadtebaufOrderungsgesetz (s. aber § 18 Abs. 2 dieses Gesetzes).

Da das Städtebauförderungsgesetz keinen einheitlidren Redrtsweg vorsdreibt, gilt
folgende Regelung, Bei Streitigkeiten über Entsdrädigungen ist die Zivilgeridrtsbar-
keit, bei Streitigkeiten über Ausgleidrsbeträge die Verwaltungsgeridrtsbarkeit zu-
ständig. Diese Zuständigkeitsregelung ist im Prinzip unbefriedigend, da eine einheit-
lidre Redrtspredrung dadurdr ersdrwert wird.

Sdrwierigkeiten sind bei der Ermittlung des ffktiven Verkehrswertes nadr § 23 zu
erwarten. In diesem Punkt besteht nodr keine endgültige Klarheit darüber, wie das
Problem in der Red'rtsverordnung gelöst werden kann. Es bieten sid, folgende
Möglidrkeiten an:

t. Es wird in dem entspredrenden Bereidr von dem §7ert ausgegangen, der vor Be-

kanntwerden einer nadl dem Städtebauförderungsgesetz beabsidrtigten Maß-
nahme bestanden hat, wobei der Maßstab für die Änderung allgemeiner §[ert-
verhältnisse dann problematisdr bleibt, oder

2. es werden §(erte aus vergleidrbaren Gebieten herangezogen, für die Maßnahmen
nadr dem Städtebarrförderungsgesetz nidrt vorgesehen sind.

Praktiker haben sid, für die zweite Alternative ausgesp.odr"r, die voraussidrtlidr
gewählt werden dürfte.

Na& s 23 Städtebauförderungsgesetz ist bei der §7'ertermittlung von dem §7ert des

Grundstüd<s auszugehen, den es ohne die entspredrende Maßnahme nadr dem
Städtebauförderungsgesetz hätte. Kausal sanierungs- oder entwiddungsbedingte
§/erterhöhungen dürfen also nidrt berü&sidrtigt werden, d. h. §7erte, die sidr be-
reits im Hinblid< auf eine erwartete (nodr nidrt konkretisierte) Sanierung oder Ent-
wid<lung gebildet haben, müssen um den Teilbetrag, der auf die Erwartung der
Maßnahme entfällt, vermindert werden, soweit die Aussd'rlußwirkung nidrt durdr
Ermittlung des \üTertes aufgrund von Vergleidrswerten aus Gebieten ohne derartige
Einflüsse erreidrt wird. Hierbei ist der Zeitpunkt der Bildung der Erwartungswerte
unerheblidr; nadr dem Städtebauförderungsgesetz ist allein die Tatsadre der sanie-
rungs- oder entwiddungsbedingten Verterhöhung entsdreidend. Die Berüd<sidrti-
gung einer §Terterhöhung kommt nur für den Fall in Betradrt, daß der Betroffene sie

durdr eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat. Anderungen in den allge-
meinen §(ertverhältnissen auf dem Crundstüd<smarkt sind zu berüd<sidrtigen. Fol'
gendes Sdrema mag das verdeutlidren, wobei die jeweilige Entwiddung vereinfadtend
linear dargestellt worden ist.
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Prelse

tatsädrlidre Preisentwiddung im Sanierungs- oder Entwid<-
lungsgebiet

mutmaßlidre §7'eiterentwid<lung ohne die o. g. Maßnahmen
und ohne Aussidrt darauf

Bekanntwerden der Pläne für eine Sanierungs- oder Ent-
widclungsmaßnahme (in der Regel mit sprunghaften Preis-
steigerungen verbunden), sdrematisdr dargestellt

Zeitpunkt der Inansprudrnahffi€r der maßgebend für die Be-
wertung der Ausgleidrs- oder Entsdrädigungsleistung ist

fiktiver Verkehrswert, der siö ohne die Maßnahme gebildet
hätte : tatsädrlidrer §7'ert in einem vergleidrbaren Gebiet
(§ z3 Abs. I - 3, § 57 Abs. 4)

tatsädrliöer §7'ert nadr Absdiluß der lvlaßnahmen (§ 25 Abs. 6
und § 59 Abs. 5)
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Der Referent erläuterte den Bewertungsvorgang nad, dem voraussid'rdidr in der Ver-
ordnung festzulegenden Verfahren (2. Alternative). Zuerst kommt es darauf an, die
Qualität des Grundstücks festzustellen, die es gehabt oder erworben hätte, wenn eine
Sanierungs- oder Entrrid<lungsmaßnahme weder beabsidrtigt nodr durdrgeführt
worden wäre. Danach ist an Hand von Preisen vergleid,barer Grundstüd<e aus ver-
gleidrbaren Cebieten ohne Einwirkung durdr Maßnahmen oder Pläne für eine Sanie-
rungs- oder Entwid<lungsmaßnahme für den nad-r Entsdr:ädigungsgrundsätzen maß-
gebenden Zeipunkt der §flert festzulegen.

MinRat §Tessel verwies darauf, daß ein einzelner Preis, der von dem Niveau ohne
ersidrtlid-ren Grund abweidrt, ein Ausnahmepreis ist, der einen Verkehrswert nidrt
begründen kann.

Sdrließlidr ist nodr auf die Besonderheit des s 57 Abs. 4 Städtebauförderungsgesetz
hinzuweisen. Die Grundstüd<sverkäufe im innerlandwirtsdraftlidren Grundstüd<sver-
kehr unterliegen der Preiskontrolle nadr § 9 Grundstüd<verkehrsgesetz. Hiernadr
können landwirtschaftlidre Verkehrswerte nidrt für die Bemessung von Ausgleidrs-
und Entsdrädigungsleistungen maßgebend sein, da sie am Ertrag orientiert sind. In
den Fällen, in denen sidr nodr kein von dem innerlandwirtsdraftlidren Verkehrswert
abweidrender Verkehrswert gebildet hat, erklärt der Gesetzgeber deshalb in der
Vorsdrrift des § 57 Abs. 4 den §7ert für maßgebend, der in vergleichbaren Fällen bei
Verkäufen an Nid,tlandwirte dort zu erzielen wäre, wo keine Entwid<lungsmaß-
nahmen vorgesehen sind. In der Regel wird es sich dabei nidrt um den §(ert für Bau-
erwartungsland handeln, sondern es müssen, um die Gefahr einer verfassungsredrt-
lid'r unzulässigen Ungleidlbehandlung auszusdrließen, Vergleidrswerte gesucht wer-
'den, die sidr aus Verkäufen an Nichtlandwirte zu anderen als Bauzwed<en in Gebie-
ten mit gleidrartiger Struktur und Entwid<lung, wie sie dem Gebiet vor der Ein-
leitung der Maßnahme eigen gewesen ist, ergeben.

Die Erwartungen an das Städtebauförderungsgesetz und ihre Erftillung

Prof. Dr. Albers, Mündren, führte hierzu aus, daß es übersteigerte Hoffnungen und
Erwartungen, die sidr später nidrt erfüllten, schon häuftg gegeben hat. So hat das
BBauG viele Erwartungen der Planer nidrt erfüllt. Die relativ besdreidenen Ansätze
in den Aufbaugesetzen sind im BBauG nicht ausgebaut, sondern eher versdrledrtert
worden. Die städtebauliche Ordnung war ohne die Regelung der Bodenpreise nidrt
durdrfü,trrbar. Die Eigengesetzlichkeit des Bodenmarktes ist s. Z. übersehen worden.

Das Städtebauförderungsgesetz bietet die Möglidrkeit einer aktiven Planung (Mo-
dernisierungsgebot, Abbrud,gebot, Baugebot usw.). In das System des Bodenmarktes
ist der Einbrud'r gelungen. Die Erwartungen hinsidrtlidr der Finanzierung sind im
Prinzip erfüllt worden.

Prof. Dr. Albers stellte fest, daß eine Sanierung sehr verhandlungsintensiv ist. Es

bedarf einer gemeinsamen §Tillensbildung mit den Eigentümern, Mietern, Pädrtern
und sonstigen Nutzungsberedrtigten.

Das Städtebauförderungsgesetz bietet den betroffenen Bürgern die Möglidrkeit des
Zusammensdrlusses zu einer Sanierungs- oder Entwid<lungsgemeinsdraft (§§ 14,60).
Die hiermit zusammenhängenden Fragen sollen in einem besonderen Gesetz gere-
gelt werden. Der Entwurf dieses Gesetzes soll zum l. April 1972 vorliegen.
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Die Praxis muß beweisen, ob die ,,lnansprudrnahme" des vorgesehenen Redrtssdrut-
zes zu einer erheblidren Verzögerung im Verfahrensablauf führen wird.

Prof. Dr. Albers stellte zusammenfassend fest, daß sidr Erwartungen und Hofinungen
nur partiell erfüllt haben. Von den nidrt endgültig gelösten Problemen bleibt vor
allem das Bodenrecht, das generell angegangen werden muß.

Am Sdrluß seines Vortrages bemerkte Prof. Dr. Albers, daß die Neubauten yon
heute sd'ron die Sanierungsobjekte von morgen sein können. Soziale §Terturteile
können sidr sdrneller ändern als sidr der tedrnisdre Fortsdrritt vollzieht.

Entwi&lungsmaßnahmen in Verdidrtungsräumen

Hierzu führte Dr. Abreß, Mündren, aus: Stadtsanierung und -entwiddung nadr dem
Städtebauförderungsgesetz sind Teilinstrumente zur Einflußnahme auf die gesell-
sd-raftlidre Entwiddung. Bei der Umsetzung politisdrer Zielvorstellungen in konkrete
Maßnahmen ergeben sidr Konflikte sozialer, struktureller und funktionaler Art. Die
I-<isung dieser Probleme führt durdr ein ,,Tal von Emotionen". Es gilt, die Ziel-
vorstellungen im überörtlichen mit denen im örtlid,en Raum zu koordinieren. Daher
m,üssen konkretisierte Vorhaben der Landesentruiddung und des Umweltsdrutzes
sowie ein verkehrspolitisches Gesamtkonzept vorausgesetzt werden. Die politisdre
Entsdreidung, die sich an den o. g. überörtlidren Gesidrtspunkten orientiert, kann
dann mit Hilfe der gebündelten Investitionskraft wirkungsvoll durdrgesetzt werden.

Die Sanierung (zweiter Teil des Gesetzes) erläuterte MinRat Dr. Bielenberg, Bonn.
RegDr. §Talter hatte in seinem Einführungsvortrag bereits die Sanierungsvorsdrrif-
ten im Grundsatz erörtert. MinRat Dr. Bielenberg konnte sidr daher auf die Ver-
tiefung der einzelnen Vorschriften konzentrieren und hierbei die Besonderhelten
herausstelten.

Die Gemeinde besd-rließt - wenn die Voraussetzungen des s 3 erfüllt sind - die
förmlidre Festlegung des Sanierungsgebietes in Form einer Satzung (s 5 Abs. 1). Die
satzung bedarf nadr § 5 Abs. 2 der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
Der höheren Verwaltungsbehörde steht die Redrtsaufsidrt zu; sie muß die Geneh-
migrrng aber audr in dem Fäll versagen, wenn keine Aussid,t besteht, die Sanierungs-
maßnahmen innerhalb eines absehbaren Zeitraums durdrzuführen. [Iber die Genih-
migung ist binnen drei Monaten zu entscheiden.

Die Gemeinde hat nadr s 8 Abs. I für die Durdrführung der sanierung zu sorgen und
die einzelnen sanierungsmaßnahmen zu koordinieren. Der Sozialplan, der nadr s g
Abs. 2 aufzustellen und ständig zu ergänzen ist, konkretisiert die Sozialpfli&tigkeit
nad, Art. 14 Abs.2 GG.

Der sozialplan kann audr Grundlage sein für die Gewährung eines Härteausgleidrs
nadr § 85. Die vorsdrriften über den Härteausgleidr werden im übrigen ein uner-
sdrtipflidres Feld für Kommentatoren werden.

Die Gemeinde kann sidr zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Durchführung einer
sanieru-ng eines geeigneten Beauftragten oder eines Sanierungsträgers beäienen
(§§ 33 ff.). Die sanierungsgemeinsdraft nadr § 14, die bezüglidr ihrer-Ausgestaltung
nodr eines besonderen Gesetzes bedarf, ist keine Zwangsglmeinsd.raft; sie ist einä
juristisdre Person des privaten Redrts.
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Das Abbrudrgebot (§ 19), das Baugebot (§ 20) und das Enteignungsverfahren nadr

§ 22 setzen das Vorliegen eines Bebauungsplans voraus.

Die Sanierung wird abgesdrlossen

l. für einzelne Grundstfid<e nadr 5 50 durdr Erklärung der Gemeinde,

2. für das Sanierungsgebiet nadr § 51 durdr Besdrluß der Gemeinde in Form einer
Satzung, die - wie die Satzung über die förmlidre Fesdegung - der Genehmi'
gung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf.

Die §§ 93-95 enthalten die Rüd<wirkungstatbestände. Der Referent bat am Sdrluß
seines aufsdrlußreidren Vortrags die Teilnehmer, die Vorsdrriften des Städtebau-
förderungsgesetzes in einer vernünftigen l§(/eise zu praktizieren. Dazu gehört u. a.,

daß die Vorsdrriften über den Härteausgleidr nidrt restriktiv interpretiert werden
und von der Möglidrkeit, die Ausgleidrsbeträge nadr § 4l Abs. 8 in Tilgungsdadehen
umzuwandeln, in angemessenem Umfang Gebraudr gemadrt wird.

Darstellung des Ablaufs einer Sanierung nadr dem Städtebauförderungsgesetz

Dr. Dieteridr, Stuttgart, stellte den Ablauf einer Sanierung an Hand eines Ablauf-
diagramms dar, das bereits im Geserzgebungsverfahren zur Erläuterung des Gesamt'
zusammenhangs diente. Das Ablaufsdrema läßt zeitlidre und sadilidre Zusammen-
hänge erkennen (Netzplantedrnik!) und ist so eine eindrud<svolle Zusammenstellung,
die einer isolierten Betradrtung der Einzelvorsdriften weit überlegen ist. Die beab-
sidrtigte Veröffentlidrung des Ablaufsdremas ist daher sehr zu begrüßen.

Entwi&lungsmaßnahmen (dritter Tcil des Gesetzes) und ihre Bedeutung ftir die
zukünf tige Siedlungspolitik

Prof. Dr. Albers ging von dem Begriff ,,Entwiddung" aus und leitete über zu der
Deftnition der ,,Enrwid<Iungsmaßnahmen", wie sie sidr aus § I Abs. 3 ergibt.

Für die Erklärung zum städtebaulidren Entwid<lungsbereidr bedarf es nadr § 53 Abs. I
einer Redrtsverordnung der Landesregierung (in Niedersadrsen einer Verordnung!).
Voraussetzung für diese Erklärung ist die Erftillung der Erfordernisse nadr § 53

Abs. I Nrn. 1-4. Der Referent vertrat die Auffassung, daß eine absdrnittsweise
Durdrführung einer zügigen Durdrführung im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 3 entspre-
dren kann. Nadr Durdrführung der Entwidclungsmaßnahme bedarf es nadr § 63 wie-

der einer Redrtsverordnung zur Aufhebung der Erklärung zum Städtebaulidlea Ent-

widdungsbereidr.

Die Entwiddungsmaßnahmen werden von der Gemeinde oder dem von ihr beauf-

tragten Entwicklungsträger (§ 55) vorbereitet und durdrgefährt. Ausnahmen von

dieser Zuständigkeitsregelung ergeben sidr aus § 54 Abs. 4.

Die Gemeinde soll nadr § 54 Abs. 3 die Grundsttid<e im städtebaulidren Entwid<-

lungsbereidr erwerben. Bei der Veräußerungspflidlt der Gemeinde nadr § 59 ist die

Vorsdrrift des Abs. 3 zu beadrten.

Im übrigen gilt weitgehend die entspredrende Anwendung der Sanierungsregelungen
(s. §§ 57, 58 u. a.).
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Professor Albers plädierte für ein Gesamtsiedlungsstrukturkonzept und stellte fest,

daß das Städtebaufördetungsgesetz mit den Entwiddungsmaßnahmen ein §flerkzeug

für gezielte Siedlungppolitik anbietet.

Darstellung des Ablaufs einer Entwi&.lungsmaßnahme naü dem

Stedtebauftirderun gs g€setz

Dpl.-lng Blumers, Stuttgart, erläuterte den Ablauf einer Entwiddungsmaßnahme

an- Hanä eines Ablaufsdremas, das gegliedert war in: Startphase, Vorbereitende
Untersudungenl Förmlidre Festlegung, Grundewerb, Bebauungsplanverfahren,

Privatisierung und Baumaßnahmen sowie in die Planungsebene und die Ebene der

Entsdreidung und Durdrführung. Dieses Ablaufsdrema soll wie das über die Sanie-

rung veröffentlidrt werden.

Die Initiative für eine Entrui&lungsmaßnahme kann ausgehen von der Gemeinde,

dem Landkreis, einem Regionalverband oder dem Land. Da für Entwiddungsmaß-
nahmen dieZiele der Regionalplanung entsdreidend sind, könnte vermutet werden,

daß Anstöße zu Entwiddungsmaßnahmen in erster Linie von Regionalverbänden

ausgehen werden.

Uber die vorbereitenden Untersudrungen gibt es - im Gegensatz zu denen bei Sa-

nierungen (s a Abs. 3) - keinen Besdrluß und keine Bekanntmadrung. Die Bekannt-

madrung kann faktisdr ersetzt werden durdr die frühzeitige Partizipation der

Betroffenen.

Der Referent hält es für außerordentlidr widrtig, sdron zum Zeipunkt der vorberei-
tenden Untersudlungen die Grundstüd<e so zubewerten, daß das Ausmaß der ffnan'
ziellen Aufwendungen mit einiger Sidrerheit übersdraubar wird. Der Gutadrter'
aussdtuß kann in dieser Phase wohl nodr nidrt eingesdraltet werden, so daß die Vert-
ffndung in diesem Zeitpunkt dem Planungsteam überlassen bleiben muß. M. E. sollte
jedodr-sdron Fühlung mit dem Gutadrteraussdruß genommen werden. Nadr Auf-
fassung des Referenten wird in Entwiddungsbereidren in der Regel die Grundstüd<-
qualität ,,Bauerwartungsland" gegeben sein (§ 23).

In der Dskussion wurde die Frage erörtert, ob nun ftir die Entsdrädigung in den

Fällen des § 56 Abs. 2 und des § 19 Abs. 4 die Vorsdrriften des BBauC gelten. Die
Frage ist dahin beantwortet worden, daß ,,Entziehung des Eigentums" ein eigen'
tumsredrtlidrer und ,,Entsdrädigung" ein entsdrädigungsredrtlidrer Begriff ist. Danadr
gelten die Vorsdriften des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes aussdrließlidr für
die ,,Entziehung des Eigentums" im engeren Sinne, während sidr die Entsdrädigung
nadr den Vorsdrriften des Städtebauförderungsgesetzes bestimmt.

Städtebaulidre Maßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Veibesseflrng
der Agrarstruktur (vierter Teil des Gesetzes)

Mit der Forderung ,,Dorferneuerung tut nof" - als Pendant zu dem Motto ,,Rettet
unsere Städte jetzt" - begann Dr. Quadflieg vom Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtsdraft und Forsten seine Ausführungen. Für die Kräfte, die aus der Land-
wirtsdraft aussdreiden, sind die Voraussetzungen für ein Verbleiben in der jeweiligen
Gemeinde zu sdraffen. Stadt und Land sind nadr dem Städtebauförderungsgesetz
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gleidrberedrtigtePartner(s.s1Abs. l...inStadtundLand;§3Abs.3...städti-
sdre"n oder ländlid,en Gebiet. . . und s 89). Die Finanzhilfen des Bundes werden nadr
§ 71 Abs. 3 aussdrließlidr nadr räumlidren oder sadrlidren Sdrwerpunkten gewährt.
Grundlage für den Einsatz der Finanzhilfen nadr s 72 sind die Länderprogramme, die
z. Z. aufgestellt werden. Zur anderweitigen Unterbringung eines land- oder forst-
wirtsdraftlidren Betriebes können Sanierungsförderungsmittel nadr s 44 eingesetzt
werden.

Nach § 64 Abs. I sind bei städtebaulidlen Maßnahmen vor allem die Ergebnisse der
agrarstrukturellen Vorplanung, die nadr dem Gesetz über die Gemeinsdraftsaufgaben
,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstensdrutzes" vom i. g. 1969 (BGBI. I
S. 1573) vorgesd,rieben ist, zu berüd<sidrtigeq.s 64 Abs. 2 begründet ftir die obere
Flurbereinigungsbehörde die Pflidrt zu prüfen, ob mit einer städtebaulidren Maß-
nahme eine Flurbereinigung oder andere Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur durdrzuführen sind.

§ 66 Ab6. 4 l.ärßt zu, daß auf Antrag der Gemeinde die lhr zustehenden Befugnisse
zur Umlegung auf die Flurbereinigungsbehörde übertragen werden. Eine städte-
baulidre Entwiddung kann dann besonders sinnvoll.durdrgeführt werden, wenn mit
ihr die notwendigen agrarstrukturellen Maßnahmen verbunden werden.

Der Vierte Tei,l des Städtebauförderungsgesetzes enthält nidrt nur Programmsätze,
sondern Handlungsnormen.

Sozialplanung nadr dem Stadtebauforderungsgesetz

Dr. Herlyn, universität Göttingen, erläuterteZiele und Methoden der sozialplanung.
Bei der Sozialplanung muß sidrergestellt werden, daß nidrt der Eindnrd< einer Sozial-
hilfe oder gar einer Sozialfürsorge entsteht. Ferner geht es um den Stellenwert der
Sozialplanung im Planungsprozeß. Die Sozialplanung ist ein Gegenbegrifi zur Bau-
planung. Die Sozialplanung ist unter sozialen und ökonomisd'ren Gesidrtspunkten zu
sehen. Der Referent untersdreidet zwisdren potentiellen und aktuellen Sanierungs-
gebieten. Der Sozialplan muß enthalten: Situaiionsanalyse, Diagnose, Zietprojektiin;
aullerdem muß garantiert sein, daß die Betroffenen in den Planungsprozeß einbe-
zogen werden.

Nadr Auffassung der Bundestagsabgeordneten Dr. Ahrens und Erpenbed< können
aus dem Sozialplan keine Redrtsansprüdre hergeleitet werden. Nadr Ansidrt des Re-
ferenten darf aber nidrt an einer ausreidrend legitimierten Gruppe vorbeientsdrieden
werden. Nadr § 1 Abs. 4 soll den Betrolfenen Gelegenheit gegeben werden, bei der
Vorbereitung und Durdrführung der Maßnahmen mitzuwirken. Es gilt, die büro-
kratisdre Distanz zwisdren der nidrt organisierten Offentlidr,keit und der Verwaltung
zu überbrüd<en.

Es muß verhindert werden, daß nur Kapital und Gebäude saniert werden - aber
keine Lebensdrancen!

Die optimale Beteiligung der Bürger an der Sozialplanung erfordert:

l. Bildung von Bürgervertretungen (Bürgerinitiative mit dem Versudr der Bildung
eines Gremiums), in denen audr Minderheiten vertreten sein müssen.
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2. Re&tlidr abgesidrerte Eingriffsmöglidrkeiten in den Planungsprozeß für aus-
reidrend legitimierte Gruppen. Sanierungsrelevante Fragen sind vorzuberaten.
Es muß die Möglidrkeit bestehen, daß bei abweidrender Entsdreidung des Ge-
meinderates eine Vermittlungsstelle angerufen werden kann.

3. Die Änderung des Selbstvqrständnisses der Verwaltung. Es ist vor allem eine
humane Planung zu betreiben, d. h., die städtebauliüe Planung als gesellsdraft-
lidre Planung zu begreifen.

Die Demokratisierung der Planung ist allen Beteiligten als Aufgabe gestellt worden.

In seinem Korreferat stellte M. Sdrmidt MdB, Mündren, heraus, daß die Redrte aller
Betroffenen gleidrwertig zu sdrützen sind. Das soll mit Hilfe des Sozialplans ge-
sdrehen. Als beste L,äsung für die Partizipation zeidrnet sidr der Sanierungsbeirat ab,
wobei Kompetenz, Delegation, Repräsentation dieses Beirats nod'r nidrt absdrließend
geregelt worden sind.

Der Referent setzte sidr leidensdraftlidr für die Demokratisierung der Planung ein;
allerdings kann Demokratisierung nidrt verordnet werden, das Angebot des Stlidte-
bauförderungsgesetzes muß angenommen werden. Voraussetzung für die Demo-
kratisierung ist eine umfassende Offentliükeitsarbeit. M. Sdrmidt ließ keinen Zvreifel
daran, daß die letzte Verantwortung bei dem gewählten Stadtrat bleiben muß. Die
derzeitigen Form der Demokratisierung ist der Anfang in einem anhaltenden Prozeßt
Mit der gegenwärtigen Mitwirkung (Information, Anhörung) ist sdron einiges er-
reidrt worden.

Eigentum und Städtebauförderungsgesetz

Dr. David, Münster i. §[., führte hierzu u. a. aus: Der Bodenbedarf für infrastruk-
tuelle Maßnahmen ist ständig gewadrsen. Die Forderung nadr einer breiten Streuung
des Eigentums kollidiert mit der nadl einer sinnvollen Durdrführung der Maß-
nahmen nadr dem Städtebauförderungsgesetz. Die früheren Eigentümer, die kein
sonstiges Grundeigentum haben usw., sind in den ss 25 und 59 über die Veräuße-
rungspflidrt der Gemeinde rnit einem Vorrang bei der Privatisierung ausgestattet
worden. Es besteht nidrt für alle früheren Eigentümer die Aussidrt, wieder Parzel-
leneigentum zu erhalten. Daher kommt es darauf an, den früheren Eigentümern,
denen Grundstüd<e nidrt wieder zugeteilt werden können, redrtlidr und wirtsdraft-
lidr vergleidrbare Redrtspositionen zu versdraffen. Aus dem Sadrenredrt kommen
dafür folgende Redrtsformen in Betradrt:

§Tohnungs- und Teileigentum nadr dem §trrohnungseigentumsgesetz,

Miteigentum an einem Grundstüd<,
grundstüd<sgleidre Redrte (Erbbauredrt),

Grunddienstbarkeiten,

besdrränkte persönlidte Dienstbarkeiten,
Dauerwohnredrt und
Dauernutzungsredrt.

unter Privatisierungsgesidrtspunkten ist das §Tohnungs- und Teileigentum vorzu-
ziehen. Dieses Redrtsinstitut des §Tohnungseigentumsgesetzes vom 15. März l95l
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hat sidr nadr zögerndem Beginn immer mehr durdrgesetzt. Nadr den bisherigen Er-

fahrungen hat es sidr jedodr weniger als Mittel zur Streuung privaten Eigentums

erwiesin, sondern es ist überwiegend zum Zwed<e der Kapitalanlage in Ansprud,
genommen worden. AIs Nadrteile haben sidr in vielen Fällen die dominierende Stel'
lung des Verwalters und die erheblid,en Kosten für die Verwaltung erwiesen, wa§

daräuf zurüd<zuführen ist, daß die Konditionen von denVerkäufern diktiert werden

können. Der Referent plädierte für eine Gemeinsdraft, in der nidrt mehr als 50 §üoh-

fl ungseiBentümer zusammengesdrlossen sind.

Immobilienfonds dienten bisher der Vermögensanlage; als Eigentumsform sind sie

kaum hervorgetreten. Nadr dem Städtebauförderungsgesetz sind sowohl der ge-

sdrlossene wie aud'r der ofiene Immobilienfonds möglidr. Der gesdrlossene Immo-

bilienfonds erstred(t sidr auf einen von vornherein festgelegten Gesamtbetrag,
während beim offenen Immobilienfonds je nadr Gesöäftsveilauf neue Anteile aus-

gegeben werden können. Der gesdrlossene Fonds ist wegen der Absdrreibungsnxig-
lid'rkeiten für große Anleger attraktiv, der offene Fonds dagegen für kleine Anleger.

Sdrließlidr bleibt nodr die Möglidfteit des § 25 Abs. 3 Nr. 3. Hierfür könnte eine
genossensdraftlidre Form in Betradrt kommen.

Träger städtebaulidrer Maßnahmen

Dr. Iden, Hamburg, hält die Gemeinde für den ,geborenen" Träger städtebaulidler
Maßnahmen. Außer den Gemeinden können nadr dem Städtebauförderungsgesetz
Träger städtebaulid-rer Maßnahmen sein'

Eigentümer

Sanierungsbetreuer,

(auch Sanierungs- und Entwicldungsgemeinsdraften),

die Aufgaben im Bereich der Ordnungs- und der Bauphase

übernehmen können,

Sanierungsbeaufffagte, die wie die Betreuer nur bestimmte Aufgaben durdrführen
dürfen,

Sanierungs- und
Entwid<lungsträger, welchedieVoraussetzungen des § 34bzw. des § 55 erfüllen.

Der Referent plädierte dafür, daß die Ubernahme der Aufgaben usw. durdr den

Sanierungs- oder Enrwid<lungsträger in einem privatredrtlidren Vertrag vereinbart
wird. De Möglidrkeit, Aufgaben im eigenen Namen für eigene Redrnung (§ 35

Abs. 1) zu erfüllen, sidrert einen kontinuierlidren Fortgang der Arbeiten, unabhän-

gig davon, wann die öfientlidren Mittel jeweils zur Verfügung gestellt werden. Der
Entwiddungsträger kann allerdings nidrt für eigene Redrnung tätig werden (§ 55

Abs. 3). o"n rtii eigene Redrnung tätigen Sanierungsträgern oder von ihnen abhän-

gigen ünternehmen nidrt die Ausarbeitung der Bauleitpläne übertragen werden soll,

ist-wegen der gebotenen Interessenneutralität der Sanierungsträger erfordedidr.

Es gibt viele Aufgaben nadr dem Städtebauförderungsgesetz,_die sidr für die Aus-

ftihiung durdr eiriwirtsdraftlidres Unternehmen anbieten. Soldre unternehmerisd,en

Aufgab"en sind z. B. die Erarbeitung von Strukturanalysen, Rea,lisierung der Sozial-

pläie. Zu den Aufgaben, die bei äer Gemeinde verbleiben müssen, gefrören die

iOrmlidre Festlegun! des Sanierungsgebiets, das Beschlußverfahren bei Bebauungs-

plänen, die Handhabung des bodenredrtlidren Instrumentariums.
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Der Referent redrnet damit, daß Träger in den nädrsten Jahren nur einzelne Auf-
gaben übernehmen können, daß es aber dann nadr einer gewissen Anlaufzeit Unter'
nehmen geben wird, die in der Lage sein werden, sämtlidre Aufgaben, deren [Iber-
tragung nadr dem Stlidtebauförderungsgesetz zulässig ist, zu übernehmen.

Katasteramt Leer im neuen Behördenhaus

Mehr als ein Jahrzehnt verging zur Klärung des Standortes und bis zum Ankauf eines

Bauplatzes für einen Behördenhausneubau im Stadtgebiet Leer, um der völlig unzu'
reidrenden Unterbringung des Katasteramtes in zwei Privathäusern abzuhelfen. Zu
Beginn des Jahres 1969 konnte nadt Bereitstel,lung der Haushaltsmittel mit der end-
gültigen Planung durdr das Staatshodrbauamt Emden - Außenstelle Leer - begon-
nen werden. Durdr eine erfreulidre Zusammenarbeit mit dieser Dienststelle wurden
bei der Vorplanung die besonderen §flünsdre des Katasteramtes hinsidrtlidr Raum-

aufteilung und -anordnung voll berüd<sidrtigt. Nad-r einjähriger Bauzeit für das

5gesdrossige Behördenhaus, das als ,,Orientierungspunkt" im Altstadtgebiet bezeidr-
net wird, konnte der Einzug bereits im Dezember 1970 erfolgen.

Im Erdgesdroß ist das Staatshodrbauamt und in den vier Obergesdrossen das Kata-
steramt untergebradrt. Die für das Publikum und andere Dienststellen vorgesehenen

Räume liegen im gut angelegten Treppenhaus, das gegen die einzelnen Flure durdr
Glastüren abgegrenzt ist. Die Aufgabenteilung für das Katasteramt ist folgende:
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t. Obergesdroß: Gesdräftszimmer mit Nebenraum für das Liegensdraftskataster,
Arbeitsräume für Erledigung von A-Anträgen und Fortftihrung, Rank-Xerox, Lidrt-
pauserei, Fotokopisten, Gebraudrsardriv und Gästezimmer. 2. Obergesdroß, Be-

hörden- und Gesdräftsleitung, Geschäftsstelle des Gutadrteraussdrusses mit Sitzungs-
zimmer. 3. Obergesdroß, Vermessungstedrnisdrer Innendienst; 4. Obergesdroß:
Planungsuntedagen; DGK, Labor, Gemeinsdraftsraum. Ein gut eingridrteter Sozial-
raum steht den zahlreichen ,,Pendlern" zur Verfügung. Im Kellergesdroß; Altardriv,
Aufenthaltsraum für Vermessungsgehilfen, §ferkstatt und Materialraum. Durdr einen
Personenaufzug ist die sdrnelle Verbindung zu den einzelnen Gesdrossen gegeben.
Zwei Garagen und ein überdadrter Fahrradstand runden das Gesamtbild ab.

Id'r mödrte es nidrt unterlassen, allen Stellen, die den sdrönen und zwed<mäßigen
Neubau ermöglidrt, gefördert und verwirklidrt haben, im Namen aller Angehörigen
des Katasteramtes Dank zu sagen.

§7itte

Das 8. Treffen
der Niedersächsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung

fand dieses Mal am 22. Oktober lg71 -als größtes der bisherigen - im repräsen-
tativen Kuppelsaal der Stadthalle in Hannover statt. Uber 1200 - Angehörige mii
ihren Familien, Freunden und Gästen - tummelten sidr in dem prädttigen Festsaal,
verteilten sidr auf die Nebenräume, begrüßten, prosteten zu und ruhten sidr aus in
den §Tandelhallen mit ,,Jugended<e", Sektbar, §7ürstd'renbude,,, Lüttje-Lagen" -Zelt
und Stärkung am kalten Büfett. §fie üblidr feierten und tanzten sie bis in die Nadrt
hinein und demonstrierten damit gesdrlossen erneut die Einheit der hundertjährigen
niedersäd,sisdren Vermessung. - Hier in Niedersadrsen sind Landesvermessung
und Liegensdraftskataster auf das glti&lidrste vereint, so wie es einst in dunkler Zeit
dem großen Mahner der früheren Reidrsvermessung Albert Pfftzer vorsdrwebte, als
er in seinen wegweisenden Darmstädter und Berliner Reden lg2gllg35 für die Ein-
heit des deutsdren Vermessungswesens stritt unter dem Motto:

,, . . . wie alles sidr zum Ganzen webt,

Eins in dem andern wirkt und lebt!"

Im Namen des Festaussdrusses - seit Jahren sdron in bewährter §7eise geftihrt von
dem Kollegen (dem ,,großen Zauberer") Albert Kopp - eröffnete Dr.-lng. Hans
Knoop, der die sdrwere Bürde der Vorbereitung dieses Treffens mit Gesöid< getra-
gen hatte, um 15 Uhr das Fest und begrüßte die Anwesenden. Die Bedeutung dieser
Zusammenkunft unterstridr der für das Vermessungs- und Katasterrvesen in Nieder-
sadrsen zusfändige Innenminister Ridrard Lehners, der trotz Terminnot mit Staats-
sekretär Dr. Tellermann und dem neuen Abteilungsleiter Dr. Sdrem gekommen war.
Der Minister würdigte die geleistete Arbeit und dankte allen für die Anstrengungen,
die wegen des Personalmangels besonders irn tedrnisdren Dienst über das normale
Maß hinaus nötig waren, um alle Ziele und die durd'r Datenverarbeitung, Bundes-
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baugesetz und Städtebauförderungsgesetz neu auf die Vermessungs- und Kataster-

verwaltung zugekommenen Aufgaben zu erfüllen. Er betonte, das Vermessungswesen

wirke zwar ofi nodr im Verborgenen, alle Zuständigen seien sidr jedodr des §ü'ertes

der Vermessungs- und Katasteiverwaltung für die Allgemeinheit bewußt. Für die

Verwaltung sei äs daher sehr sdrmerzlidr, wenn der verdiente oberste Beamte dieses

Zweiges, p-rof. Or. Dr. Joh. Nittinger, ietzt mit Ablauf des Monats Oktober aus dem

Landäsdlenst sdreide. Kurz würdigte er dessen \Tirken im Innenministerium und an

vielen anderen Stellen.

Viele Gäste und Freunde, §Tissensd'raftler und andere Persönlidrkeiten überbradrten

die Grüße ihrer Verbände, Denststellen, Hodrsdrulen undVereinigungen. Ihre Gruß-
worte gipfelten immer wieder im Dank und in der §7ürdigung von Prof. Dr. Dr.
Nitting;;und verdeutlidrten nodrmals seine Bedeutung und außerordentlidre Beliebt'

heit. in seinem groß angelegten Festvortrag umriß Prof. Dr. Dr. Nittinger sodann

die ,,Entwiddunlstendenzen im Bereidr der Niedersädrsisdren Vermessungs- und

Katasterverwaltung". Der Vortrag ist in diesem Heft abgedrud<t.

Bei den ansdrließenden Darbietungen bewiesen die Angehörigen der Vermessungs'

und Katasterverwaltung wieder einmal, daß in ihren Reihen wahre Künstler sted<en

und daß Humor und §flitz - oft kritisdr und ,,ohne Blatt vor dem Mund" - bei

ihnen zu Hause sind. Der großartige Moritatensong von Monika Ludwig ,,Josef

kommt und Johannes geht" mit den gekonnten Sdrlehubersdren Bildern rief sttir-
misdren Beifall hervor.

Es war ein rausdtendes Fest der großen Vermessungs- und Katasterfamilie voll
Kameradsdraft und fröhlidrer Ausgelassenheit. Zum Absdrluß hieß die Parole all'
gemein,,Auf baldiges \(iedersehen!"

Freise

Buchbespredrungen

Dr. A. Roesler: Einführung in die Bewertung bebauter und unbe-
bauter Grundstüd<e, 126 S.t kart. 28,80 DM, Herbert \Tidrmann
Verlag, Karlsruhe, 1971 (Sammlung §Tidrmann, Neue Folge
Heft t 3).

Die Einführung behandelt im ersten Absdrnitt die Zinseszins- und Rentenberedrnung.
Ansd,ließend ist dargestellt, wie der §flert bebauter Grundstüd<e nadr dem Ertrags-
wertverfahren und dem Sadrwertverfahren ermittelt werden kann. Für die Ermitt-
lung von Grundstüd<swerten unbebauter Grundstüd<e wird das Vergleid'rswertver-
fahren, das in diesen Fällen in der Regel anzuwenden ist, erläutert. Die Bewertung
spezieller Grundstüd<e, bei der besondere Fragen auftreten, ist im Absdrnitt 4 für
alle die Fälle gezeigt, die in der Praxis hauptsädrlidr vorkommen. Gesetzes- und Ver-
ordnungstexte sowie Tabellen runden das §(erk ab.

Die Sdrrift ist gekennzeidrnet durdr eine prägnante, übersidrtlidre Darstellung, durdr
zahlreidre, ansdraulidre Beispiele und durdr die in ihrer Auswahl auf die §Tertermitt-
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lung abgestimmten Anlagen. Sie zeigt ohne überflüssiges Beiwerk den Veg für das
im Einzelfall einzusdrlagende Verfahren. rü/enn der Verfasser im Vorwort sdrreibt,
daß die Einführung sidr an den Grundstüd(sbewerter wendet, aber audr Lehr- und
Unterridrtszwed<en dienen kann, so kann nlan ihm bestätigen, daß dieses Ziel voll-
auf erreidrt worden ist.

Dr. Konstanzer

Städtebauförderung ab 1. August 1971 - Das Städtebauförde-
rungsgesetz und der Städtebauberidrt der Bundesregierung. Ein-
geleitet und zusammengestellt von Dr. \Tolfgang Ullridr, Lehr-
beauftragter an der Tedrnisdren Universität Berlin. Lud'rterhand
Verlag GmbH 1971,274 S., Salesta-kart.r DM 17,50.

Die Ausgabe enthält den vollständigen Text des Städtebauförderungsgesetzes, das
am 1. August l97l in Kraft getreten ist, und den Städtebauberidrt 1970 der Bundes-
regierung vom 1. Dezember 197O. Der in drei Teile gegliederte umfassende Städte-
bauberidrt (Ausgangslage, Analysen, Maßnahmen, Folgerungen) gibt mandren wert-
vollen Aufsdrluß über die Probleme, die mit Hilfe des Städtebauförderungsgesetzes
gelöst werden sollen. Die Zusammenfassung des Gesetzestextes mit dem Städtebau-
beridrt ist daher zu begrüßen. Der an sidr wünsdrenswerte Abdrud< weiterer Mate-
rialien - z. B. die amtlidre Begründung des Gesetzes, der sd'rriftlidte Beridrt des
Aussdrusses für Städtebau und §Tohnungswesen vom27. Mai 1971 u. a. -hättedie Handlidrkeit der Ausgabe wohl beeinträdrtigt.

Bodenstein

Meikel/lmhof/Riedel,,,Grundbudrred'rt - Kommentar zur
Grundbudrordnung", Band III, 4. Lieferung, 6. neubearbeitete
Auflage, 5.2799-3377, Grofloktav. J. Sdrweitzer Verlag Berlin,
l97O,br., DM 126,-.

Die ersten drei Lieferungen des Bandes III wurden in Heft 111970,311970 bzw.
1/197t besprodren. Damit war der eigentlidre Kommentarteil abgesdrlossen. Die
vierte Lieferung enthält in Form eines Anhangs die widrtigsten einsdrlägigen Bestim-
mungen, soweit sie nidrt in dem vorangegangenen Teil abgedrud<t worden sind. Sie

gliedern sidr in die Absdrnitte Allgemeines, Crundbudr, Aktenordnung, freiwillige
Geridrtsbarkeit, Kostenredrt, Notarredtt, Beurkundungsred'rt, Erbbauredrt, §7oh-
nungseigentum, Landwirtsdraft, Bau- und Siedlungsredrt, §7ährungsreform, Redrt der
DDR, Steuern und Redrtspfleger. Diese z. T. nur auszugsweise abgedrud<ten Redrts-
quellen erleid'rtern den Gebraudr des Kommentars. Audr die redrtlidren Bestimmun-
gen des Uegensd'raftskatasters sollen berüd<sidrtigt werden; ihr AMrud< bleibt der
5. Lieferung vorbehalten.
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Theo Gerardy, ,,Praxis der Grundstücksbewertung". Verlag

Moderne Industrie, Mündren 1971, 467 S., Leinen, DM 98,-.

In dem Budr ist die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstüd<en umfassend be-

handelt, angefangen von den Grundlagen der'§ü'ertermittlung über die Ermittlung

des Verkehis*r"rL, uot Bauland und des Bodenwertes sonstiger Crundstüd<e sowie

die Ermittlung des §(ertes bebauter Grundstüd<e bis hin zu der Ermittlung des §7er-

tes von Erbbauredrten und zur §(ertermittlung bei Enteignungen.

Kennzeidmend ist, wie die Ermittlung von Verkehrswerten dargestellt ist. Hier zeigt

sid-r, daß der in Fadrkreisen bestens bekannte Leiter des Katasteramts Hannover in

seiner langjährigen Praxis als Vorsitzer zweier Gutadrteraussdrüsse und bei seiner

sonstigen 
-gutadtedidren 

Tätigkeit theoretisdre Erkenntnisse und praktisdre Erfah-

,.rng.-, geiaromelt hat, die sein Verk weit über andere Veröffentlid'rungen,heraus-

hebän. ü'eispiele sad'rkundiger Darstellung sind die Eiläuterungen der.Grundbegriffe

der §/ertermittlung, die Anleitung zum Sammeln, Analysieren und Auswerten von

Kaufpreisen, die Anwendung statistisd'rer Methoden in der Grundstüd<sbewertungf

die 1iesdrreilung der zum Verkehrswert füürrenden §Tertermittlungsverfahren, be-

sonders audr diJ Ausführungen zur'§ü'erterm.ittlung bebauter Grundstüd<e, die An-
gaben zu Genauigkeit der §ü'ertermittlung und die Behandlung von-Sonderfragen.

I.l;drt 
"indringlidr 

genug können die Hinweise zur Form und zum Inhalt von §(/ert'

gutadrten allen empohlen werden, die als Vorsitzer oder Beisitzer im Gutadrter-

iussdruß oder als Einzelgutachter Gutaditen zu erstatten haben.

Daß ein Fadrmann dieses Budr aus der Praxis heraus gesdrieben hat, ist audr zu er-

kennen an den zahlreidren (über 120) Beispielen, an den graphisdren Darstellungen

und Tabellen, an den zitierten (über 100) Auszügen aus meist hödrstrid'rterliöen
Entsd'reidungen und an dem umfangreidren Stidrwortverzeid'rnis.

Die Aufmadrung des Budres ist sehr ansprechend.

Die ,,Praxis der Grundstüd<sbewertung" ist ein willkommener Leitfaden für alle, die

sidr mit Bewertungsfragen zu befassen haben.

Dr. Konstanzer

Großmann, Vermessungskunde I, 14' erweiterte Auflage, 167 5.,

Sammlung Gösdren Band 4468; und Vermessungskunde II,
11. erweiterte Auflage, 175 5., Sammlung Gisdren Band 4469;
Preis je Band DM 7,80.

Die Bände Vermessungskunde I und II der Sammlung Gösdren von §7. Gfoßmann
wurden in dieser zeitsdrrift zuletzt in den Heften 211963 und 411963 besprodren'
Damals handelte es sidr um die 1 1. bzw. 9. Auflage. §(/enn nun der Verlag de Gruyter
vom Band I (Stüd<vermessung und Nivellieren) bereits die 14. Auflage, vom Band II
(Horizontalaufnahmen und ebene Redrnungen) die 11. Auflage vorlegt, so beweist
das zunädrst einmal rein zahlenmäßig, wie sehr Großmanns Giisdrenbände längst zur
geodätisdren Standardliteratur geworden sind. Allgemeine Lobesworte für den
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Autor würden daher an dieser Stelle bestenfalls §Tiederholungen von längst Gesag-
tem und allgemein Bekanntem bedeuten.

Durdr größeres Format (statt DIN A 6 nunmehr 11,7 x 17,8 cm) und besseres Papier
wirken die neuen Auflagen äußerlidr wesentlidr anspredrender als die früheren.

Im Band I wurde der Ab'sdrnitt über Nivellierinstrumente mit selbsthorizontierender
Ziellinie wesentlidr erweitert, so daß man dort wohl alle derzeit vorhandenen Instru-
mente dieses Typs vorffndet. Audr werden die Ridrtlinien der AdV vom März 1968
über den Aufbau des NivP-Feldes in den widrtigsten Teilen behandelt, jene Ridrt-
linien, die die Grundlage der NivP-Erlasse der Bundesländer bilden.

Im Band II hat erwartungsgemäß der Absdrnitt über die Stred<enmessung mit elek-
tromagnetisdren §Tellen beträdrtlidr an Umfang zugenommen. Der Entr,niddung
moderner Ceräte und Meßmethoden zufolge ist ferner der frühere Absdrnitt ,Trigo-
nometrisd-re Punktbestimmung" unterteilt worden in ,,Punktbestimmung durdr
Triangulation" und ,,Punktbestimmung durdr Trilateration und kombinierte Ver-
fahren", und in diesem Absdrnitt ffndet man wiederum gründlidre Hinweise auf die
AdV-Ri&tlinien über den Aufbau des TP-Feldes. - \7egen der hohen Genauigkeit,
mit der man heute Stred<en messen kann, kommt der Reduktion der gemessenen
Größen auf ihren §fert in der Gaußsdren Abbildung namentlidr in der Nähe der
Grenzmeridiane, erhöhte Bedeutung zu. Ein neu eingefügter Absdtnitt, der dieses
Thema behandelt, trägt dem Redrnung.

\7ie man.hört , soll im Laufe des Jahres 1972 audr der Band III von Großmanns
Vermessungskunde in neuer Auflage ersdreinen.

Man kann Autor und Verlag zu diesem gelungenen und stets modernen §ferk nur
beglüd<wünsdren.

Dr. §7endt
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Personalnachrichten
(audr zur Laufendhaltung der Personalliste bestimmt)

Beamte des hoheren Dienstes

I. Ern an n t:
zu VmDir.
VmOR. Stanitzki, KatA. Stade

, Nolte, KatA. Meppen
,t Korte, KatA. Nienburg . o . .

,t Datan, KatA. Göttingen . .

, §ü/itte,KatA.Leer . o .. ..
, Brindöpke,LVwA-LVm-r-2 ..

zum VmOR.
VmR. Benkendorff, KatA. Hameln

zu VmR.
VmAss. Grundmann, KatA. SYke . . . .

, rVeiß, LVwA - LVm - B 3
, Ar,LVwA-LVm-B3 ..

II. In den Ruhestand getreten (§ 57 NBG):
VmOR. §7ittke, Prof. Dr. Heinz, KatA. Clausth al-Zellerfeld

Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:
zum Amtsrat
VmA. Bodenstein, NMdl

zu VmOA.
VmA. Thun, KatA. Hannover

, Sdrmidt, KatA. Nienburg
,, Freytag, KatA. Salzgitter . .

,, Deutsdr, KatA. Gifhorn . .

,, Mittendorf, KatA. Osnabrü&

zu VmA.
VmOInsp. Ebeli{,g, LVwA - LVm - B 3

tt - Meliß,LVwA-LVm-B1
,t Pape, LVwA - LVm - B 2
, Ahlborn, KatA. Leer
,, Möd<el, KatA. Northeim . . .

,i, Hollander,KatA.Cloppenburg, . . .

,, §7uttke, KatA. Verden
,, Pannemann, KatA. Oldenburg
,, Förster, KatA. Cuxhaven . .

,1, Ostermeier, KatA. Osterholz-sdrarmbed<
,, Behrens, KatA. Auridr
,, Meined<e, KatA. Neustadt
,t Müller, KatA. Lüneburg

18. 5. 7l
27. 5, 7l
27. 5. 7l
27. 5. 7l
14. 6.71
l+. 8.71

l, 7. 7l

9. 6.71
lo. 7. 7l
21, 6.71

31. 7. 7l

l. 9.71

l. 3.71
l. 3.71

22. 6.71
19. 8.71
29. 7. 7l

19. 5. 7
lg. 5, 7
19. 5. 7
l. 3.7

27, 5. 7
29, 5. 7
26. 5, 7
27. 5. 7
27. 5. 7
27. 5.7
l. 4.7
l. 3.7

29. 5.7
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zum KartA.
KartOlnsp. SdrmidgLVwA-LVm-B4 . 19.5.Zl
zum VmOInsp.
Vmlnsp. Hubensad<,LVwA-LVm-B5,,Automation"

zu Vmlnsp.
,*,",?z A 

#*i,ffiä,jlj1,|,:,§ti*,0.* : : : : : : : : : : : :

zu Vmlnsp. z. A.
Vmlnsp.-Anw.Himstedt, RP Hannover 26, 5.71

,, Kerkhoff, RP Hannover lB. 8.71
,, Homm, RP Lüneburg lg. 8.Zl
,, Fiege, RP Lüneburg lg. 8.71
,, Aumann, RP Hannover 18. 8.71

22. 5 .71

30.4.71
27. 5.71
1. g.7l

18.8.71

6. g.7l
I . 6.71

I . to.7t

II. Versetzt:

Ylnlpp.z. A. Himstedt von der Reg. Hannover an das KatA. Springe . 26. i,7lVmA. Behrens vom KatA. Auadr an das KatA. Leer 24. 6.Zl
Vmlnsp. z. A. Kerkhoff von der Reg, Hannover an das KatA. Rinteln lS. B,Zl

,, Homm von_ der Reg. Lüneburg an das KatA. Falllngbostel . 30. 8.71
,, Fiege von der Reg. Lüneburg an das KatA. lVinsen ZO. g.7l
,, Aumann von der Reg. Hannover an das LVwA - LVm -

,, Heilgermann vom KatA. Melle an das Lvr,3t' -"füH:ation"

VmA.

Vmlnsp.

Name

Lampe, Dietridr
Ebersberg, Volker
Jod<ers, Karl-H einz
Sdrmidt, Ed<hard
Keuntje, Albert-Heinz
Haseler, Volfgang
Vendt, Peter
'W'agener, §Terner

Hildesheim
Hildesheim
Hildesheim
Braunsdrweig
Braunsdrweig
Hannover
Osnabnid<
Stade

Ing. (grad.)

ll

,l

t,

,l

lt

n

,t

B 5 ,,Automation"
Mittendorf von der Reg. Osnabrü& an das KatA. Osnabrrid< .

(zum,,gesdtäftsleitenden Beamten" bestimmt)
Elzholz vom KatA. Braunsdrweig an das VP Braunsdrweig

lll. Ausgeschieden (auf Antrag)

Vmlnsp.-Anw. Steen, RP Osnabnid< iO. 9.Zl

IV. In den Ruhestand getreten (§ 5l NBG):

VmA. Dreher, KatA. §/ilhelmshaven . 30. 4.71

V, Verstorben:
VmOInsp. §Tellhausen, KatA. Lüneburg l. 9.71

geb. am

10. r 2. 49
22. 7. 49
7. g. 50

9. 5. 49
6. t. 44

25. 2. 49

13. 4. 49
16. 6. 50

Ing.-
Befähigung

eingestellt
am

2.8.71
2.8.71

29.7.71
I . 8.71
| . 8.71
1.8.71

ll. g.7l
17.8.71

VI. In den Vorbereitungsdienst eingestellt:
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Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
zum Amtsinsp.
VmHSekr. Elbers, KatA. Soltau , . . .

zu VmHSekr.
VmOSekr. Midraelis, KatA. Bremervörde

. 29. 5.71

.26.5.71
, 19. 5.71
. 20. 7.71

. 16. 7 .71

. 1. 4.71

. 24. 5.71

. 26. 5.71

. 27. 5.71

. 23, 4.71

. 8. 7.71

. 24. 8.71

. 23. 4.70
§ L7l

. -r. L. , I

30. 7.71.!

. 30. 9.71

.30.6.71

l. ll. 69

. l. 10. 69

. 1. 10. 69

. 1. 10.69

. 1. 10. 69

. 1. 10. 69

. 1. 10. 69

^ 
v --5.tsv 

yr vrrava Y va wY

SdrOnewolff, KatA. Hannover
\üü'inter, KatA. Neuenhaus

n
t,

zu VmOSekr.
VmSekr. Requardt, KatA. Rinteln

, Rothe, KatA. Sulingen
,t Sdraper, RP Hannover',', [xemi'i.5#"1ll$]r::: :

zu VmSekr.
VmAssist. Piske, KatA. Hameln

, Faber, KatA. Göttingen
, Dürkoop, KatA. Fallingbostel

zu VmAssist.
VmAssist. z. A. Piske, KatA. Hameln

, Hillebrand, KatA. Peine
tt Hogrefe, KatA. Rotenburg

a'

aa

.a

aa

II. Versetzt:
VmOSekr. Sdraper vom RP Hannover an das KatA. Hannover 1.l0.7l
VmAssist. Hogrefe vom KatA. Rotenburg an das KatA. Cuxhaven . l. 8.71
VmSekr. Kiel vom KatA.Bentheim an das KatA.Osnabrü& . . . 1. 9.71

III. Entlassen (§ 38 NBG):

VmSekr. Zieseniß, K atA. tü(/ilhelmshaven
VmAssist.Anw. Reimers, RP Hannover

Angestellte der Vergütungsgruppe III BAT

Höhergruppiert nadr Verg.-Gr. III BAT:

IngfVmTedrn. Vogt, LVwA - LVm - B S,,Automation"

Angestellte der Vergütungsgruppe IV a BAT

Höhergruppiert nadr Verg.-Gr. IV a BAT:
IngfVmTedrn. Lüddecke, KatA. Braunsdrweig
BgVmT. Sander, KatA. Braunsdrweig
BgVmT. Flügge, KatA. Goslar
IngfVmTed'rn. Prüße, KatA. Helmstedt
BgVmT \ü7'etzel, KatA. Salzgitter
IngfVmTedrn. Habig, VP Braunsöhweig
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BgVmT. Robbin,
BgVmT. Klüm,
IngfVmTedrn. Knüppel,
IngfVmTedrn. Kramer,
IngfVmTee}n. Mollenhauer,
BgVmT. Puls,
BgVmT. VoBt,
BgVmT. \,ütlarmhold,

IngfVmTedrn. §7übbena,

'*u;' 
,qTäF,

, Lüded<e,
,t Pasdrek,

',', ffil.tJir,

VP Braunschweig
KatA. Veclta
KatA. Oldenburg
KatA. Varel,
KatA. Brake
VP Oldenburg .

KatA. Delmenhorst .

KatA. Cloppenburg :

KatA. §Tilhelmshaven
VP Oldenburg Bo . .

KatA. Braunsdrweig
KatA. Osterode
KatA. Northeim
KatA. Einbed< .

RP Hildesheim
KatA. Gottingen .

1. 10. 69
1. 10.69
1. 10. 69
1. 10. 69
1. 10.69
1. 10. 69
1. 10.69
1. 10.69
1. 10.69
1. 10.69
l. ll .7a
1. 10. 69
1. 10.69
1. 10.69
1. 10.69
1. 10.69
l. lo, 69
1. 10.69
1. 10.69
1. 10. 69
1. 10.69
l. lo.69
1.8,70

1. 7.71
1. 7,71
1. 7.71

10. 1 t.7a
31. 3.70
31. 7.70

KatA. Alfeld

KatA. Holzminden
KatA. Duderstadt
KatA. Göttingen
KatA. Hildesheim
KatA. Gottingen

(Weitere HOhergruppierungen können erst später veröffendidrt werden,
da bei Redaktionssdrluß noch nicht alle Meldungen der Bezirke vorlagen.)

Angestellte der Vergütungsgruppe IV b BAT

Höhergruppiert nach Verg.-Gr. IVb BAT:

BgVmT.
ll

tl

Ausgeschiedent
BgVmT.

n
lt

Pawlowsky, KatA. Lingen
Mette, KatA. Osnabnid<
Santel, KatA. Stigel

'§7'iegand, KatA. Braunschweig
Stamer, KatA. Alfeld
Sdteups, KatA. Gtittingen .

§Teitere Nadrridrten

neu zugelassen:
Nr. 102 UbVermlng. Voß, Hans-Joadrim, Amt§sitz Stade, Aufsidrtsbehorde

Reg.Präs. Stade

neue Anschrlften:
ObVermlng. Kllnger, Horst, 3M Peine, Luisenstraße 18, Telefon O5171-8O(ol8069

UbVermlng. Clasen, Gerhard, tmd

,, Voß, Hans-Joadrim,
216 Stader Brinkstraße 36
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